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CAD-Layerkennzeichnung 


Struktur Layerkennzeichnung 


Im Folgenden wird die Kennzeichnung für die Vergabe der 
Layerkennzeichnung erläutert.  


Sie wird als Standardvorgabe bei Auftragsvergabe vorge-
geben und orientiert sich an der Kostengruppenstruktur 
des Kostenermittlungsbuches Ril 808.0210. 


Projektspezifisch können weiterführende Strukturen mit 
der DB Station&Service AG, I.SBB(2) abgestimmt werden. 
Dies ist immer dann notwendig, wenn die Standardvorga-
ben für die Dokumentationen im Planungs- und Ausfüh-
rungsprozess für eine gute fachliche Trennung der Dar-
stellung nicht ausreichen. Es empfiehlt sich in diesem Fall, 
eine Differenzierung zu erzeugen.  


Die Layerstruktur wird vom AG gepflegt, jede Ände-
rung muss, auch während des Projektablaufes, vor 
deren Verwendung mit der DB Station&Service AG, 
I.SBB(2) abgestimmt werden.  


Die festgelegte Struktur ist für die Datenübergabe zwin-
gend einzuhalten. Nicht benötigte Layer können über-
sprungen werden. Nicht benötigte Layer aus der Vorgabe-
datei sind vor Abgabe zu bereinigen. 


Sie besteht aus drei Ebenen, dem Entwurfsverfasser, der 
Layerkennung und einer Layerbeschreibung. Die an-
schließende Bemerkungsspalte stellt keinen direkten Teil 
der Layerkennzeichnung im CAD-Programm dar. 


Stellen, die in der Layerkennzeichnung nicht belegt wer-
den, sind mit Platzhaltern aufzufüllen. Als Platzhalter ist 
ein Minus (-) zu verwenden. Als Trennung zwischen den 
drei Kennzeichnungsebenen wird ein Unterstrich (_) ein-
gefügt. 


 


Allgemein 


Ebenenzuord-
nung 
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Layerkennzeichnung 


 


 
 1. Ebene Entwurfsverfasser  (Stelle 1 - 4), Stelle 5 


Wie im Kennzeichnungssystem für Dateinamen beschrieben 
werden vom Projektleiter zu Beginn des Projektes für jeden 
Projektbeteiligten ein Fachgebietskürzel und ein Firmencode 
vergeben. Beide zusammen ergeben eine vierstellige Buch-
staben-Zahlenkombination, die den Dokumentverfasser oder 
hier den Verfasser des Layers identifiziert. Dieses Kürzel 
wird dem jeweiligen Layer vorangestellt. Somit sind die CAD-
Dateien ineinander einlesbar und können nach Verfassern 
gefiltert werden. Zur Trennung von Verfasser und Layerken-
nung wird an Stelle 5 ein Unterstrich eingefügt. (In der Vor-
lagendatei wurde der Entwurfsverfasser beispielhaft mit 
XYYY bezeichnet.) 


Beispiel: 


D100_0010000-_Planrahmen  


Layer von Entwurfsverfasser D100 (DB Station&Service AG, 
I.SBB(2) 


 


 2.Ebene Layerkennung Stelle 6 – 13, Stelle 14 


Dieser Bereich teilt sich in zwei Teile. Die Stellen 6 - 12 bil-
den die 6 Ebenen des Kostenermittlungsbuches gem. RIL 
808.0210 ab, nach denen die Layer strukturiert sind. 


In Stelle 13 stehen für alle Gewerke Codes zur Verfügung, 
die in jedem Gewerk vorkommen können und in ihrer struk-
turierten Anwendung gezielte Filtermöglichkeiten bieten. An 
Stelle 14 wird als Trennung zur Layerbezeichnung ein Un-
terstrich (_) eingefügt. 


1. Ebene 


2. Ebene 
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Beispiel: 


D100_0010000-T_Planrahmen_Texte  


Layer Planrahmen_ Texte von Entwurfsverfasser D100 
(DB Station&Service AG, I.SBB(2) 


 


 3.Ebene Layerbezeichnung ab Stelle 15 


In der Layerbezeichnung ist eine Inhaltsbeschreibung für 
den Layer angegeben. Sie orientiert sich an der Kosten-
gliederung aus dem Kostenermittlungsbuch Ril 808.0210.  


Durch die Festlegung, dass alle Elemente mit der Einstel-
lung VONLAYER in Linienart, Farbe und Linienstärke zu 
zeichnen sind, ist folgende Regel zur Syntax der Layerbe-
zeichnung zu beachten: 


Werden für gleiche Bauteile, Bereiche oder Elemente un-
terschiedliche Linienarten, Texthöhen, Farben und Linien-
stärken benötigt, ist jeweils ein neuer Layer anzulegen. 
Dieser trägt die gleiche Nummer und Layerbezeichnung 
und als Zusatz die Angabe der Linienart, der Texthöhe, 
der Farbe oder der Linienstärke. Der Zusatz wird mit       
einem Unterstrich (_) als Trennzeichen angefügt. 


Verwendbare Linienstärken und Texthöhen: 


013, 018, 025, 030, 050, 070, 100, 140, 200;            
gleichnamige Farben können nicht verwendet werden. 


Die Standardvoreinstellung für Texthöhen und Linienstär-
ken (LSTÄRKE) beträgt 018. 


Verwendbare Bezeichnungen für Linienarten: 


_lang_gestrichelt, _kurz_gestrichelt, _punktiert, 
_strichpunktiert, _strich_strichpunktiert 


Nur Abweichungen von der Vorgabe zur Layerbezeich-
nung werden im Namen aufgeführt, die Hauptnummer und 
ggf. Attribute bleiben gleich! 


Beispiele: 


D100_0042000-_Flurstücksgrenzen                            
(Layerbezeichnung original) 


Änderung Linienart: 


D100_0042000-_Flurstücksgrenzen_lang_gestrichelt, 


  


3.Ebene  
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Änderung Linienstärke: 


D100_0042000-_Flurstücksgrenzen _018 


Änderung Texthöhe: 


D100_0042000T_Flurstücksnummern_025, 


Änderung Farbe: 


D100_0042000T_Flurstücksnummern_121, 


 Bemerkungen 


In der Bemerkungsspalte  sind in der im Anhang 
813.0104A07 beiliegenden excel-Tabelle inhaltliche Beispiele 
zur Verdeutlichung des Layerinhaltes aufgeführt. Zusätzlich 
wurden hier die Anmerkungen aus dem Kostenermittlungs-
buch Ril 808.0210 ergänzt. Die Spalte der Bemerkungen ent-
fällt in der Layerstruktur der CAD-Zeichnung und wird automa-
tisch durch die Layerbezeichnung ergänzt. Fragen zu Layerin-
halten sind im Vorfeld mit der DB Station&Service AG, 
I.SBB(2) abzustimmen. 
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DB Station&Service AG 


ZENTRALE 


 


Technische Mitteilung 
- Als Handlungsanweisung gemäß Konzernrichtlinie 138.0202 – 


 


TM 2017-03 I.SBB 
 


Sachlich zugehörige Ril:  813.0104 Dokumentationsvorgaben 


  


Ersatz für TM :  2015-09 
 


Hinterlegt in der Datenbank: Informationsplattform DB Station&Service AG 


 


TM-Titel / Handlungsbedarf: 
 


Die Ril 813.0104 Dokumentationsvorgaben bedurfte einer grundlegenden Überarbeitung. Da geplant 
ist, die komplette Richtlinienfamilie 813.x voraussichtlich zum 01.01.2018 in einer aktualisierten Versi-
on einzuführen, wird der Inhalt der Ril 813.0104 daher vorab als Technische Mitteilung in Kraft ge-
setzt. 


 


Gültig ab : 01.08.2017   


 


Mitzeichnung: Fachlinie: 


I.SHO 1(2)   Betrieb  


I.SVT   Elektrotechnik  


I.SVE   Facility Management  


I.SBB   Telekommunikationstechnik  


I.EBZ 4(1)   Fördertechnik  


 Bautechnik  


 Gebäudeautomation  


Freigabe durch Baumanagement  


I.SBB     


 


Unterschriften: 


  


I.SBB 


 


 


24.07.2017           i. V. 
………………       ……………………………………… 


    Datum                               Unterschrift 


I.SBB(2) 


 


 


20.07.2017           i. V. 
………………       ………………………………………………. 


     Datum                                   Unterschrift 
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Sachverhalt / Anlass / Begründung: 


 


Die seit dem 01.05.2012 geltende Richtlinie 813.0104 „Dokumentationsvorgaben“ wird durch 
diese Technische Mitteilung mit Gültigkeit ab dem 01.08.2017 ersetzt. Diese löst gleichzeitig 
die TM 2015-09 ab. Es ist geplant, die Richtlinie 813.0104 im Zuge der Erneuerung der ge-
samten 813.x Familie (voraussichtlich zum 01.01.2018) in Kraft zu setzen, womit dann die 
vorliegende Technische Mitteilung obsolet wird. 


 


Die Richtlinie musste dringend in Bezug auf die Vorgaben für Projektakten und die Arbeits-
anweisung „Projektdokumentation archivieren“ (LP04-05-A05 vom 01.01.2014) und hinsicht-
lich der BIM-Methodik erweitert werden. Das Dokument wurde gegenüber der TM 2015-09 in 
seiner Struktur praxisgerecht angepasst und es erfolgten einige kleinere technische Aktuali-
sierungen, u. a. Anpassungen in Folge von Erkenntnissen der Konzernrevision. Weiterhin 
wurden die technischen Anlagen (z. B. Dateinamengenerator) weiter verbessert (u. a. in Hin-
sicht auf die Verwendung im Zusammenhang mit der Projektkommunikationsplattform). 


 


Definitionen / Begriffe 


keine 


Anlagen, mitgeltende Unterlagen: 


1. Ril 813.0104 Dokumentationsvorgaben 


2. TM 2015-09  


3. Arbeitsanweisung „Projektdokumentation archivieren“ (LP04-05-A05 vom 01.03.2017) 


Zuständigkeiten / Ansprechpartner: 


OOEE  NNaammee  MMaaiill--AAddrreessssee  TTeelleeffoonnnnuummmmeerr  


    


    


 


Veröffentlichung der TM durch I.SBB(2): 


 Standardverteiler mit RB-Leiter Standardverteiler ohne RB-Leiter 


 Verteilung an Dritte: JA  


 DB Services GmbH EBA, Referat 22 
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Inhalt dieser Technischen Mitteilung: 


1 Zweck, Geltungs- und Anwendungsbereich Seite  3 


2 Allgemeine Festlegungen im Dokumentati-
onsprozess 


• Begriffserläuterungen 


• Zuständigkeiten im Dokumentationsprozess 


• Prüfung der CAD-Daten – CAD-Pilottest 


• Prüfung der Projektdokumentation 


Seite  4 


3 Grundsätze und Anforderungen an die Ablage 
von Dokumenten im Sinne der EIU-
Ablagestruktur 


• Projektdokumentation – Papierablage 


• Digitale Projektdokumentation 


• Anforderungen an den Einsatz eines PKM – 
Systems 


• Softwaresysteme 


Seite 11 


4 Besonderheiten bei der Dokumentation und 
Ablage von: 


• Bestandsplänen 
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• Bestandserfassungen mittels Laserscanner 
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Festpunktdatenbank der DB Station&Service 
AG 


• Modellen nach der BIM-Methodik 
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Seite 22 
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Anhangverzeichnis 


Anhang A01 CAD-Pilottest 
• Vorlage CAD-Pilottestprotokoll* 


Anhang A02 Übergabe der Papierablage 
• Vorlage Trennblatt* 
• Vorlage Ordnerrücken (Archiv, Projekt, 


Mieterbauakte)* 
• Vorlage Inhaltsverzeichnis Projektordner* 


Anhang A03 Übergabe der digitalen Projektdokumentation 
• Vorlage CD-Hülle (Archiv, Projekt, 


Mieterbauakte)* 


Anhang A04 Vorlage Bildverzeichnis Fotodokumentation 
• Muster Bildverzeichnis* 
• Muster Fotoübersichtsplan* 


Anhang A05 Vorlage Bildverzeichnis Laserscanner-
Standpunkte 


• Muster Laserscannerstandpunktdoku-
mentation* 


Anhang A06 Kennzeichnungssystem 
• Dateinamen-/Plannummerngenerator* 
• Codierungsliste Dateinamen-/Plannum-


merngenerator* 


Anhang A07 CAD-Layerkennzeichnung 
• Vorlage Layerkennzeichnung* 


Anhang A08 CAD-Vorgaben 
• Muster, Planköpfe, Vorgaben* 


Anhang A09 Übergabeprotokolle Zentralarchiv* 
• Übergabe Projektdokumentation* 
• Übergabe Dokumentation Mieterbauakte* 


 


 
 * Hinweis: zu den mit * gekennzeichneten Anhängen liegen digi-


tale Anlagen auf der Infoplattform zum Download be-
reit. 
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1 Zweck, Geltungs- und Anwendungsbe-
reich 


Diese Technische Mitteilung legt einen verbindlichen 
Standard zur strukturierten Erstellung, Bearbeitung und 
Ablage von Projektdokumentationen sowohl in digitaler 
Form, als auch in Papierform fest. 


Dabei werden u. a. Vorgaben zur Umsetzung nationaler 
Verordnungen und behördlicher Verwaltungsvorschriften 
eingehalten. Weiterhin wird durch diese Technische Mittei-
lung die Umsetzung der Arbeitsanweisung „Archivierung 
der Projektdokumentation“ und die Einhaltung der Kon-
zernrichtlinie 138.0109 sichergestellt. 


Eine konsequent strukturierte Projektdokumentation er-
gänzt andere Vertragsbestimmungen und stellt einen in-
tegralen Bestandteil der Komplettleistung in jeder Leis-
tungsphase dar. 


Die vorliegende Technische Mitteilung gilt in Verbindung 
mit dem Praxishandbuch Baumanagement (PHBau) und 
der Richtlinie 813 für alle Projekte und Maßnahmen an 
Gebäuden, Anlagen und Liegenschaften der DB Sta-
tion&Service AG. 


Eine Ausnahme bilden Dokumente und Pläne, die den 
Planfeststellungsrichtlinien (PF-RL) des EBA entsprechen 
müssen, weil sie Teil einer Genehmigungsplanung nach 
§ 18 AEG sind (Leistungsphase 4, HOAI). 


Hier werden für den Genehmigungsprozess eigene Abla-
gestrukturen und Vorgaben vom EBA für die Ablage von 
Dokumenten und Plänen definiert. Die PF-RL sind anzu-
wenden und über folgenden Link abrufbar: 
http://www.eba.bund.de/DE/HauptNavi/Infrastruktur/Planfe
ststellung/pf_node.html. 


Diese Technische Mitteilung ist generell zur Dokumentati-
on von sämtlichen Neu-, Um- und Erweiterungsbaumaß-
nahmen anzuwenden und gilt bei allen Planungs- und Pro-
jektbeteiligten in der zum Zeitpunkt des Vertragsabschlus-
ses gültigen Version. Sie ist die Anleitung sowohl zum Er-
stellen, als auch zur strukturierten Ablage in Form von 
Bauakten. 


Zweck 


Geltungs-
bereich 


Anwendungs-
bereich 



http://www.eba.bund.de/DE/HauptNavi/Infrastruktur/Planfeststellung/pf_node.html

http://www.eba.bund.de/DE/HauptNavi/Infrastruktur/Planfeststellung/pf_node.html
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Bei Neu-, Um- und Erweiterungsbaumaßnahmen, auch bei 
Mieteraus- und -umbauten (nur Fälle 2 bis 5 gemäß Leit-
faden Mieteraus- und -umbauten außerhalb von Projekten) 
ist diese Technische Mitteilung für alle Dokumentationsun-
terlagen ab Projektbeginn zwingend anzuwenden. 


Bei Instandhaltungsmaßnahmen ist zu prüfen, ob valide 
digitale Bestandsunterlagen vorliegen. Sind diese nicht 
vorhanden, müssen Daten aus dem Bauunterhalt zusam-
mengestellt und in die Ablagestruktur der Technischen 
Mitteilung integriert werden. Der Umfang zur Anpassung 
der Dokumente an die Technische Mitteilung ist dabei im 
Vorfeld schriftlich mit der DB Station&Service AG, 
I.SBB(2) zu vereinbaren. 


2 Allgemeine Festlegungen im Dokumenta-
tionsprozess 


Zur Abstimmung oder bei Fragen zu Festlegungen dieser 
Technischen Mitteilung und zur Durchführung des CAD-
Pilottestes gelten folgende Kontaktdaten: 


DB Station&Service AG 
Zentrale 
I.SBB(2) 
Dokumentation/Integriertes Datenmanagement 
Weilburger Straße 22 
60326 Frankfurt am Main 


 
Email: dokumentation@deutschebahn.com 


 
Anhänge und Musterdateien zu dieser Technischen Mittei-
lung sind für die Planungs- und Baubeteiligten über die In-
foplattform von DB Station&Service AG erreichbar. Die 
Navigation erfolgt über die Dokumentensuche Abteilung, 
I.SBB(2) Dokumentation/Integriertes Datenmanagement. 


 
http://www1.deutschebahn.com/sus-infoplattform/start/ 


Kontakt 


Hinweise zur 
Infoplattform 
DB Station& 
Service AG 



mailto:dokumentation@deutschebahn.com

http://www1.deutschebahn.com/sus-infoplattform/start/
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Begriffserläuterungen 


Im Folgenden wird erläutert, welche Begriffe für Dokumen-
te und Unterlagen grundsätzlich im Dokumentationspro-
zess angewendet werden. 


Die EIU-Ablagestruktur ist die aktuelle, mit den Bereichen 
der DB Netz AG, der DB Station&Service AG und der 
DB ProjektBau GmbH bzw. deren Rechtsnachfolgern ab-
gestimmte Ablagestruktur für Projektdokumente. 


Sie beschreibt die eindeutige Zuordnung von Projektdo-
kumenten, die während des Planungs- und Bauprozesses 
entstehen und unterteilt sich in die folgenden drei Aktenka-
tegorien: 


- Planungsakte (P), 


- Bauakte (B, Teil I und II) und 


- Kaufmännische Akte (K). 


Die EIU-Ablagestruktur ist sowohl auf die Papierablage, 
als auch auf die digitale Ablage von Projektdokumenten 
anzuwenden. 


Projektdokumente sind alle Dokumente und Planunterla-
gen, die während der Durchführung einer Baumaßnahme 
(u. U. auch ohne sie) für ein Gebäude, eine Anlage oder 
eine Liegenschaft entstehen und Bestandteil der Projekt-
dokumentation sind. Sie müssen gemäß EIU-Ab-
lagestruktur sowohl in digitaler Form, als auch in Papier-
form vorliegen und bilden in ihrer Gesamtheit die Projekt-
dokumentation. 


Signierte Projektdokumente sind diejenigen Dokumente, 
die nur durch Unterschriften, Stempel, sonstige Zeichnun-
gen oder Signaturen autorisiert sind oder durch diese als 
„geprüft“ oder „freigegeben“ gelten (z. B. Nutzungs- und 
Inbetriebnahmegenehmigungen, endrevidierte Bestands-
pläne). 


Nicht signierte Projektdokumente sind alle Dokumente, die 
ohne Unterschriften, Stempel etc. gültig sind und ebenso 
abgelegt werden (Bedienungsanleitungen, Schriftverkehr, 
Listen o. ä.). 


EIU-
Ablagestruktur 


Projektdoku-
mente 


Signierte Pro-
jektdokumente 


Nicht signierte 
Projektdoku-
mente  
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Das digitalePlanArchiv ist ein System zur Archivierung 
von Plänen und Bauakten und wird von I.SBB(2), 
DB Station&Service AG geführt. Es dient als Auskunfts-
system z. B. zur Grundlagenermittlung vor Projektbeginn 
oder für den Betrieb. Projektspezifisch ist es möglich, einer 
bestimmten DB-internen Nutzergruppe Lese- und in Aus-
nahmefällen auch Schreibrechte für bestimmte Bereiche 
zu genehmigen. 


Das Zentralarchiv ist das (physische) Akten- und Planar-
chiv der Projektdokumentationen und dient der rechtssi-
cheren Aufbewahrung der Originaldokumente, u. a. der 
Zulassungsbescheide, Inbetriebnahmegenehmigungen, 
Ausführungsunterlagen und Bestandsdokumentationen 
(Revisionsunterlagen). Es wird von I.SBB(2) zentral ge-
führt. 


Die vollständige Bestandsdokumentation umfasst nicht nur 
die zeichnerische Darstellung der Baumaßnahmen in 
Form digitaler Bestands- und Revisionspläne, sondern 
auch alle Dokumente, die eine Veränderung während der 
gesamten Nutzungsphase eines Gebäudes, einer Anlage 
oder einer Liegenschaft nachweisen. 


Alphanumerische Beschreibungsdaten sind Daten, die Zu-
satzinformationen zu Objekten z. B. aus der graphischen 
Darstellung in CAD-Bestandsplänen beinhalten. Ein Bei-
spiel dafür stellt das Raum- und Gebäudebuch dar. Hier 
werden zusätzliche Objektinformationen zu Räumen oder 
Flächen in tabellarischer Form zusammengestellt. Diese 
Zusatzinformationen bilden die Grundlage zur wirtschaftli-
chen Umsetzung des kaufmännischen, technischen und 
infrastrukturellen Gebäudemanagements. 


In der Papierablage werden alle archivierungsrelevanten 
Projektdokumente systematisch nach der EIU-Ablage-
struktur und der Arbeitsanweisung „Projektdokumentation 
archivieren“ im Original abgelegt, um sie im Zentralarchiv 
der DB Station&Service AG nach den geltenden gesetzli-
chen Regelungen und anderen mitgeltenden Richtlinien 
dauerhaft zu archivieren. 


Als Bestandsaufnahme bezeichnet man die Dokumentati-
on des Ist-Zustandes von Anlagen, Gebäuden oder Lie-
genschaften vor Beginn einer Baumaßnahme, z. B. als be-


digitalesPlanAr-
chiv (dPA) 


Zentralarchiv 


Bestandsdoku-
mentation 


Alphanumeri-
sche Beschrei-
bungsdaten 


Papierablage 


Bestandsauf-
nahme 
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sondere Leistung in Lph 1 HOAI, als Planungsvorausset-
zung (Vermessung) oder als besondere Leistung in Lph 1 
HOAI zur Erlangung von Planungs- und Kostensicherheit. 


Revisionspläne (Braunstrich, siehe Farbzuordnungen für 
Bemerkungen und Hinweise in Plänen und Dokumenten) 
entstehen im Rahmen der Revisionsunterlagen, i. d. R. als 
Fortschreibung der Werks- und Ausführungspläne und 
spiegeln den endgültigen baulichen und technischen Zu-
stand der Gebäude und Anlagen wider. 


Bestandspläne können als Ergebnis von Bestandsaufnah-
men oder im Rahmen der Erstellung der Bestandsdoku-
mentation z. B. aus Revisionsplänen entstehen. Sie bilden 
einen Nachweis über alle baulichen Veränderungen eines 
Gebäudes, einer Anlage oder einer Liegenschaft. 


Als Mieterbauakte bezeichnet man die Dokumentation von 
Um- und Einbauten, die in Gebäuden und Liegenschaften 
der DB Station&Service AG selbst von Mietern vorge-
nommen wurden. Die Mieterbauakte ist eine vereinfachte 
Projektdokumentation und basiert auf einer vereinfachten 
EIU-Ablagestruktur. 


In der „Verwaltungsvorschrift für die Bauaufsicht über Sig-
nal-, Telekommunikations- und Elektrotechnische Anlagen 
(VV BAU-STE)“, Ausgabe 4.6 des Eisenbahn-Bundesam-
tes, Anhang 1.5 ist folgendes System zur Verwendung von 
Farben für verschiedene Planungsbeteiligte festgelegt. 


Einträge durch: 


Planungskräfte und Ergänzungen auf der Baustelle 
Rot = Einrichtungen, die bei Änderungen einzubauen sind 


Gelb = Einrichtungen, die bei Änderungen auszubauen sind 


Braun = Ergänzungen auf der Baustelle für Ein- und Ausbauten 


Planprüfer 


Hellblau = Planprüfung: Korrekturen, Vermerke und Eintragungen 


Abnahmeprüfer 
Pink = Abnahmeprüfung: Korrekturen, Vermerke und Eintragungen 


Revisionspläne 
als Teil der 
Bauakte  


Bestandspläne 


Mieterbauakte 


Farbzuordnung 
für Bemerkun-
gen und Hin-
weise in Plänen 
und Dokumen-
ten 
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Prüfer des EBA 


Grün = Planprüfung: Korrekturen und Vermerke 


Lila = Abnahmeprüfung: Korrekturen und Vermerke 


Zuständigkeiten im Dokumentationsprozess 


Welche archivierungsrelevanten Unterlagen der Projektdo-
kumentation im Wesentlichen während des Dokumentati-
onsprozesses im Projekt entstehen und wer für deren Er-
stellung verantwortlich ist, wird im PHBau oder bei exter-
nen Bearbeitern in deren Verträgen geregelt. 


Die Organisation und die Verantwortung für die Einhaltung 
der gesetzlichen Vorschriften, sowie für die Umsetzung 
dieser Technischen Mitteilung trägt die Projektleitung. Sie 
ist für die Qualität, Vollständigkeit und Richtigkeit der Pro-
jektdokumentation und für die Einhaltung der Arbeitsan-
weisung „Projektdokumentation archivieren“ verantwort-
lich. 


Die Projektleitung filtert bzw. reduziert vor Projektbeginn 
die EIU-Ablagestruktur projekt- und gewerkespezifisch 
(entfernen der nicht projektspezifisch relevanten Punkte), 
legt die jeweiligen Ersteller der Dokumente fest und ver-
sendet sie an die entsprechenden Auftragnehmer (AN). Al-
le in den einzelnen Prozessen entstehenden Dokumente 
sind entsprechend der projektspezifischen EIU-
Ablagestruktur abzulegen. Die EIU-Ablagestruktur ist für 
die Projektleitung DB-intern über das Wiki Personenbahn-
höfe unter dem Suchbegriff „Ablagestruktur“ erreichbar. 


Die Projektleitung veranlasst jeden Projektbeteiligten der 
Pläne liefern wird, einen CAD-Pilottest nach den im An-
schluss erläuterten Kriterien mit der DB Station&Service 
AG, I.SBB(2) durchzuführen. 


Die EIU-Ablagestruktur kann für die Beteiligten an dem 
Dokumentationsprozess als Checkliste verwendet werden. 
Fristen zur Ablage/Abgabe der Dokumente sind den jewei-
ligen Vertragstexten zu entnehmen und durch die Projekt-
leitung zu überwachen und nachzuhalten. 


Die Mieterbaubetreuung übernimmt im Dokumentations-
prozess der Mieterbauakte die Funktion der Projektleitung. 


Allgemein 


Projektleitung 


Mieterbaube-
treuung 
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Alle im vorherigen Abschnitt unter Projektleitung beschrie-
benen Aufgaben werden im Falle eines Mieterausbaus auf 
die Mieterbaubetreuung übertragen. 


Die DB Station&Service AG, I.SBB(2) unterstützt die Pro-
jektleitung auf Anfrage beratend bei den technischen 
(nicht fachlichen) Prüfungen und Abnahmen der Projekt-
dokumentationen. 


Prüfung der CAD-Daten – CAD Pilottest 


Voraussetzung zur Abgabe des Bestandteils der Projekt-
dokumentation, der Planzeichnungen betrifft ist, dass zu 
Beginn der Planungstätigkeiten mit allen AN der CAD-
Pilottest erfolgreich abgewickelt wurde. Die zur Prüfung 
übergebenen Dateien sind auf Basis einer von der 
DB Station&Service AG, I.SBB(2) bereitgestellten Proto-
typdatei zu erstellen. Sie sind für den CAD-Pilottest mit re-
alen Projektdaten (Zeichnungselementen) zu füllen (keine 
„leere“ Zeichnung). Besonderer Wert wird hierbei auch auf 
die Anpassung der CAD-Daten gemäß den Kennzeich-
nungsvorgaben zum Entwurfsverfasser gelegt. Die Einhal-
tung der Festlegungen dieser Technischen Mitteilung ist 
Vertragsbestandteil und kann bei Mängeln zur Verweige-
rung der Abnahme der Leistung führen. Die erfolgreiche 
Durchführung des CAD-Pilottests wird in einem Protokoll 
dokumentiert. Dieses steht auf der Infoplattform unter An-
hang 813.0104A01 zum Download bereit. 


Alle CAD-Dateien, die vom AN zur Weiterverarbeitung di-
gital übergeben werden, sind in nativem AutoCAD-DWG-
Format zu liefern. 


Der Einsatz von Applikationen bzw. Zusatz-Software zu 
AutoCAD ist in begründeten Ausnahmefällen möglich, dies 
ist ausnahmslos im Vorfeld mit der DB Station&Ser-
vice AG, I.SBB(2) abzustimmen. Diese Sondervereinba-
rungen bedürfen der Schriftform und sind vor Bearbei-
tungsbeginn zu treffen. Auch hier wird der erfolgreiche Da-
tenaustausch vom Format des AN in das Format des AG 
mit einem CAD-Pilottestprotokoll dokumentiert. 


Der CAD-Pilottest ist selbständig vom AN zu initiieren und 
wird durchgeführt durch: 


DB Station&Ser-
vice AG, 
I.SBB(2) 


CAD-Pilottest 


CAD-
Datenformat 
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DB Station&Service AG 
Zentrale 
I.SBB(2) 
Dokumentation/Integriertes Datenmanagement 
Weilburger Straße 22 
60326 Frankfurt am Main 


 
Email: dokumentation@deutschebahn.com 


 


Prüfung der Projektdokumentation 


Die Projektdokumentation wird vor der Abgabe an die 
DB Station&Service AG, I.SBB(2) durch die Projektleitung 
in Zusammenarbeit mit der Bauüberwachung auf inhaltli-
che, technische, formelle, morphologische und qualitative 
Richtigkeit und Vollständigkeit gemäß der EIU-
Ablagestruktur geprüft. 


Mit der inhaltlichen Prüfung ist sicherzustellen, dass die 
abgebildeten Daten und Inhalte der Bestandsdokumenta-
tion mit den tatsächlich gebauten örtlichen Verhältnissen 
übereinstimmen. Hierbei wird eine umfangreiche Prüfung 
je Gewerk vorausgesetzt. Diese Prüfung ist ebenfalls im 
Verantwortungsbereich der Projektleitung in Zusammen-
arbeit mit der Bauüberwachung durchzuführen. 


Bei der Überprüfung der Projektdokumentation in Bezug 
auf Einhaltung der Form und des vorgegebenen Aufbaus 
ist zu prüfen, ob Ablageform und Ablageort in der EIU-
Ablagestruktur mit den Vorgaben übereinstimmen. Bei di-
gitalen Bestandsdaten in Form von CAD-Dateien ist eben-
falls die formale Einhaltung der CAD-Anforderungen nach 
den Festlegungen unter Abschnitt 6 - Zeichnungsanforde-
rungen zu prüfen. 


Die Bestandsdokumentation ist umfassend auf Vollstän-
digkeit gemäß den vertraglichen Vereinbarungen mit den 
AN der einzelnen beteiligten Gewerke zu prüfen. Diese 
Prüfung liegt im Verantwortungsbereich der Projektleitung. 
Als Checkliste dient die EIU-Ablagestruktur mit Angabe 
der verantwortlichen Dokumentersteller. 


CAD-Prüfstelle 


Prüfung Inhalt 


Prüfung von 
Form und Auf-
bau 


Prüfung Voll-
ständigkeit 



mailto:dokumentation@deutschebahn.com
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Zur Abnahme der digitalen Bestandsdokumentation in 
Form von CAD-Dateien prüft die DB Station&Service AG, 
I.SBB(2) die graphische Umsetzung der Zeichnungsanfor-
derungen stichprobenartig. Die Ergebnisse der Prüftätig-
keiten werden im Übergabeprotokoll festgehalten und den 
verantwortlichen Projektleitungen für das Mängelmanage-
ment zur Verfügung gestellt. 


Erst nach erfolgreicher Prüfung erfolgt die Freigabe der 
Leistung durch die DB Station&Service AG, I.SBB(2). 


Einzelheiten zu den Übergabeterminen der Projektdoku-
mentationsunterlagen und der ggf. notwendigen Mängel-
beseitigungen bei festgestellten Differenzen sind den Ver-
tragstexten zu entnehmen. 


3 Grundsätze und Anforderungen an die Ab-
lage von Dokumenten im Sinne der EIU-
Ablagestruktur 


Zur Sicherstellung einer vollständigen Projektdokumenta-
tion während der gesamten Projektbearbeitung sind alle 
anfallenden Dokumente in Papierform und in digitaler 
Form gemäß der EIU-Ablagestruktur abzulegen und zu 
verwalten. 


Die EIU-Ablagestruktur sieht grundsätzlich vor, Dokumen-
te nur im PDF-Format abzulegen, sofern es sich nicht um 
CAD-Dateien handelt. Projektspezifisch ist es jedoch mög-
lich, Originalformate zum Zwecke der Weiterbearbeitung 
an den Auftraggeber (AG) zu übergeben. CAD-Dateien 
und Modelle nach BIM-Methodik sind immer im vereinbar-
ten Originalformat an den AG zu übergeben. 


In der Projektdokumentation unterscheidet man jeweils 
drei farbcodierte Aktenkategorien: 


- P - die Planungsakte (gelb) umfasst im Wesentlichen 
die Dokumente zur Bildung von Arbeitsgrundlagen für 
die Vor-, Entwurfs- und die Genehmigungsplanung. 


- B - die Bauakte (grau) (Teil I und Teil II = Inbetrieb-
nahmeakte) umfasst alle Dokumente der Bauabwick-
lung, von Ansprechpartnern/beteiligten Firmen über die 


Qualitätsprü-
fung beim AG 


Grundsätze 


Anforderungen 


Die drei Akten-
kategorien 
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Ausführungsplanung und bauaufsichtlichen Genehmi-
gungen, bis zur Inbetriebnahme, Bestandsdokumenta-
tion und der Abnahme der vergebenen Leistungen. 


- K - die Kaufmännische Akte (hellblau) umfasst alle 
Kosten-, Finanzierungs-, Vergabe-, Vertrags- und Ab-
rechnungsbezogenen Unterlagen. 


Ablagestruktur 


 


 
Für die Mieterbauakte gilt die EIU-Ablagestruktur in verein-
fachter Form. Da es sich um Mieterprojekte handelt entfällt 
die Kaufmännische Akte, es werden nur die Aktenkatego-
rien P und B verwendet. Diese Struktur entspricht der EIU-
Ablagestruktur, die jedoch um die für den Mieterausbau 
unwesentlichen Punkte stark gekürzt wurde. 


Projektdokumentation - Papierablage 


Grundsätzlich sind für jede der drei Aktenkategorien sepa-
rate Ordner nach der EIU-Ablagestruktur anzulegen. Zur 
Abgabe dürfen die verschiedene Aktenkategorien P, B 
und K nicht in einem Ordner vereint werden, da für die 
einzelnen Kategorien u. a. unterschiedliche Aufbewah-
rungsfristen gelten (mit Ausnahme Mieterbauakten, siehe 
„Form und Struktur Mieterbauakte“ im nächsten Abschnitt). 


Ablagestruktur 
Mieterbauakte 


Form und Struk-
tur Projektakte 
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Für die Anwendungsfälle 2 bis 5 aus dem „Leitfaden 
Mieteraus- und -umbauten“ ist ebenfalls eine Projektdo-
kumentation anzulegen. Die Aktenkategorie K entfällt hier, 
die verbleibenden Aktenkategorien P und B können in ei-
nem Ordner vereint werden. 


Anweisungen zum inhaltlichen und formalen Aufbau der 
Papierablage für die Übergabe an die DB Station&Ser-
vice AG, I.SBB(2) sind dem Anhang 813.0104A02 zu ent-
nehmen. Vorlagendateien stehen auf der Infoplattform un-
ter Anhang 813.0104A02 zum Download bereit. 


Digitale Projektdokumentation 


Für alle in der digitalen Ablage gespeicherten Dokumente 
ist das Kennzeichnungssystem für Dateinamen (siehe Ab-
schnitt 5) zwingend anzuwenden. 


Grundsätzlich ist die Zuordnung zur EIU-Ablagestruktur 
über die Ebene 5 des Dateinamen eindeutig festgelegt. 


Eine auf das Projekt und auf den konkreten Ersteller von 
Dokumenten (nach DIN 276) angepasste EIU-Ablage-
struktur wird am Anfang des Projektes in digitaler Form 
vom Projektleiter an die jeweiligen Projektbeteiligten über-
geben. Für die Erstellung der Mieterbauakte steht eine ei-
gene vereinfachte EIU-Ablagestruktur zur Verfügung. 


Alle Dokumente sind so zu verwalten, dass aus der digita-
len Projektablage später wieder eine komplette Papierdo-
kumentation nach den Kriterien der Langzeitarchivierung 
rekonstruiert werden kann.  


Vorlagendateien und Anweisungen zum inhaltlichen und 
formalen Aufbau der digitalen Ablage zur Übergabe an die 
DB Station&Service AG, I.SBB(2) sind dem Anhang 
813.0104A03 und der Infoplattform zu entnehmen. 


Die Projektkommunikationsplattform von DB Sta-
tion&Service ab 01.07.2017 


Zum 01.07.2017 wurde von der DB Station&Service AG 
eine einheitliche „Projektkommunikationsplattform“ (PKP) 
für die internetbasierte, geordnete Zusammenführung aller 


Form und Struk-
tur Mieterbauak-
te 


Projektspezifi-
sche EIU-Abla-
gestruktur 


Hinweis Projekt-
kommunikati-
onsplattform 
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Projektbeteiligten und eine normierte Erzeugung der pro-
jektspezifisch zu erstellenden Modelle, Pläne, Dokumente 
und Daten (auf Basis der Projektplattform von think pro-
ject) eingeführt. Diese ist laut separater Veröffentlichung 
via Informationsplattform vom 03.07.2017 und im Rahmen 
des im Schreiben „Einführung der BIM-Methodik Digitales 
Planen und Bauen - hier: Einführung der Projektkommuni-
kationsplattform für Bauprojekte“ (I.SBB vom 26.06.2017) 
definierten Hochlaufes zwingend für die Abwicklung der 
festgelegten Projekte einzusetzen, separate PKM-Syste-
me sind nicht mehr zulässig. 


Anforderungen an den Einsatz von projektspezi-
schen Projektkommunikationsmanagementsys-
temen (PKM-Systemen) in der Übergangsphase 


Bis zum flächendeckenden Einsatz der o. g. einheitlichen 
PKP kann es in einer Übergangsphase noch zum Einsatz 
(z. B. bei bereits fortgeschrittenen Projekten) von projekt-
spezifischen anderen Projektkommunikationsmanage-
mentsystemen (PKM-Systemen) kommen. Im Zweifelsfall 
ist bei der geplanten Fortführung solcher Systeme immer 
I.SBB(3) einzubinden. 


Beim Einsatz von projektspezifischen PKM-Systemen ist 
die digitale Projektdokumentation aller Projektbeteiligten 
nach EIU-Ablagestruktur zu erfassen und vor Projektab-
schluss zu sichern. Auch hier ist zur Ablage aller Doku-
mente das Kennzeichnungssystem für Dateinamen (Ab-
schnitt 5  - Kennzeichnungssystem) zwingend anzuwen-
den. 


Bei der Verwendung eines PKM-Systems sind die Schnitt-
stellen zur Führung der Papierdokumentation durch die 
Projektleitung genau festzulegen, um zum Projektab-
schluss einen reibungslosen Übergang der Papierdoku-
mentation in das Zentralarchiv gewährleisten zu können. 


Besonderer Wert wird darauf gelegt, dass keine wider-
sprüchlichen Stände zwischen Papierdokumentation und 
der digitalen Ablage der Dokumente bestehen. 


EIU-Ablage-
struktur in ei-
nem projektspe-
zifischen PKM-
System 


Schnittstellen 
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Der Mindestumfang der in diesem System erfassten In-
formationen richtet sich nach der EIU-Ablagestruktur, un-
ter Beachtung des Schriftformerfordernisses und den Vor-
gaben dieser Technischen Mitteilung (siehe Ab-
schnitt 5 - Kennzeichnungssystem). Es müssen daher 
mindestens diejenigen Dokumente enthalten sein, die 
auch zur Langzeitarchivierung der Projektdokumentation 
durch die EIU-Ablagestruktur vorgesehen sind. Projektbe-
zogene Dokumente (E-Mails, Schriftverkehr, Terminver-
einbarungen o. ä.), die nicht zur Langzeitarchivierung not-
wendig und nicht Bestandteil der EIU-Ablagestruktur sind, 
müssen vor der digitalen Übergabe des Inhaltes und der 
Metadaten aus dem projektspezifischen PKM-System an 
das digitalePlanArchiv entfernt werden. 


Für die im PKM-System zusätzlich abgelegten, beschrei-
benden Informationen (Metadaten), die sich nicht unmit-
telbar aus dem Dateinamen ergeben, ist nach der Konfigu-
ration des PKM-System und vor Beginn der Maßnahme 
durch die Projektleitung ein erfolgreicher Pilottest mit 
DB Station&Service AG, I.SBB(2) durchzuführen. Damit 
soll sichergestellt werden, dass alle erforderlichen Infor-
mationen bei der Übertragung der langzeitarchivierungsre-
levanten Daten in das digitalePlanArchiv der DB Stati-
on&Service AG, I.SBB(2) vollständig übernommen werden 
(d. h. sowohl die eigentlichen digitalen Dokumente als 
auch die vom digitalenPlanArchiv verlangten Metada-
ten). 


Bei Anpassungen oder Erweiterungen des PKM-Systems 
während des Projektablaufes ist dieser Pilottest erneut 
durchzuführen. 


Softwaresysteme 


Die Unterlagen der Bestandsdokumentation müssen mit 
den nachfolgend aufgelisteten Softwaresystemen erstellt 
werden. 


Die projektspezifisch zu wählende Version der Soft-
waresysteme ist immer vor Erstellung der Unterlagen 
mit I.SBB(2) abzustimmen. 


  


Inhaltlicher Um-
fang 


Metadaten/Pilot-
test zur Daten-
übertragung 
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Folgende Softwaresysteme/Formate sind einzusetzen: 


EDV-Anwendung Programmname/Version Format 


CAD AutoCAD ab Version 2010 DWG 


BIM Autodesk Revit RVT 


Textverarbeitung Microsoft Word ab Version 2010 DOCX 


Tabellenkalkulation Microsoft Excel ab Version 2010 XLSX 


Präsentationen 
Microsoft PowerPoint ab Version 
2010 


PPTX 


Plot Dateien Nativ erstellt aus CAD PDF 


Bildbearbeitung Diverse JPG, TIF 


Daten Laserscanner FARO Scene ab Version 5 FLS, E57 


 
Alle digital erstellten Unterlagen sind im vorgegebenen 
Austauschformat zu übergeben. Planzeichnungen sind 
sowohl im vorgegebenen CAD-Format als auch in Form 
einer maßstäblichen Plotdatei im PDF-Format zu überge-
ben. 


Entsprechen Dokumente nicht den aufgeführten Software-
systemen und wurden vor Projektbeginn keine schriftli-
chen Abweichungen mit der DB Station&Service AG, 
I.SBB(2) vereinbart, werden diese an den Ersteller mit der 
Aufforderung zur erneuten korrekten Erstellung zurückge-
wiesen. Daraus resultierende Kosten bzw. Terminproble-
me gehen zu Lasten der Verfasser der Dokumente. 


Grundsätzlich ist jeder Ersteller von EDV-Daten vor dem 
Versand für die gewissenhafte Schadsoftwareprüfung aller 
Datenträger verantwortlich. Diese ist mit einem aktuellen 
Virenscanner durchzuführen. 


Es sind grundsätzlich keine selbst entpackende oder 
selbst ausführende Dateien auf den Speichermedien zu-
gelassen. 


Softwaresyste-
me/Formate 


Prüfung Schad-
software 


unzulässige 
Datenformate 
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4 Besonderheiten bei der Dokumentation 
und Ablage von: 


• Bestandsplänen 


Während der Realisierung einer Baumaßnahme ist die 
Bestandsdokumentation immer wieder an die tatsächliche 
Ausführung, einschließlich aller Änderungen, die sich aus 
dem Bauprozess ergeben, anzupassen. Dabei sind auch 
alle Revisionen (Braunstrich), die sich aus Ausführungs-
änderungen in den technischen Gewerken ergeben, in der 
digitalen Bestandsdokumentation nachzuführen. Somit 
wird dauerhaft ein Abbild des realen baulichen Zustandes 
dokumentiert und fortgeschrieben (in graphischer oder be-
schreibender Form). 


Die Bestandspläne sind in digitaler Form zu führen. Der 
Schriftzug „Bestandsplan“ ist im Schriftfeld anzugeben. Bei 
der Planablage werden die einzelnen Planstände über das 
Kennzeichnungssystem für Dateinamen nach jeder Ände-
rung mit einem Index versehen. 


In der Papierform der Projektdokumentation ist nach jeder 
Teillieferung ein Original als signierter Bestandsplan mit 
Bestätigung der Prüfung auf „Übereinstimmung mit der 
Örtlichkeit“ abzulegen. 


Ggf. vorhandene digitale Bestandsdaten (CAD) werden 
von der DB Station&Service AG, I.SBB(2) zu Beginn der 
Baumaßnahmen (und Beginn des Projektes) über die Pro-
jektleitung an den AN übergeben. Diese sind vom AN an 
die aktuellen Festlegungen der Technischen Mitteilung 
anzupassen, zu prüfen und fortzuschreiben (insbesondere 
die Anpassung der Dateinamen an das Kennzeichnungs-
system (Abschnitt 5) und die Umsetzung der CAD-
Vorgaben (Abschnitt 6)). Die Prüfung der übergebenen 
Unterlagen und der Abgleich mit der Örtlichkeit liegen in 
der Verantwortung des AN. 


Parallel muss im Vorfeld immer nach ggf. projektrelevan-
ten und im Zentralarchiv eingelagerten Altakten recher-
chiert werden. Das Aktenverzeichnis (i. d. R. nicht der Ak-
teninhalt!) ist im digitalenPlanArchiv hinterlegt. Diese Ak-


Fortschreibung 
von Bestands-
plänen 


Hinweis auf 
Ablage in Pa-
pierform  


Übernahme und 
Weiterbearbei-
tung von digita-
len Bestandsda-
ten 
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ten werden erst auf entsprechende Anfrage von I.SBB(2) 
eingescannt und zur Verfügung gestellt. 


Hinweis: während der mehrjährigen Transferphase der Ak-
ten aus den dezentralen Aktenlagern in das Zentralarchiv 
können Akten teilweise auch noch nicht katalogisiert sein. 
Dann ist es notwendig, nach den entsprechenden Akten 
vor Ort in den dezentralen Aktenlagern zu recherchieren 
und diese anschließend an I.SBB(2) in den Regelprozess 
zu übergeben (siehe auch Arbeitsanweisung „Projektdo-
kumentation archivieren“). 


Liegen keine aktuellen digitalen Bestandsdaten vor, kön-
nen projektspezifisch ergänzend einzelne Informationen 
zum mutmaßlichen Bauwerks- oder technischen Ausrüs-
tungs-Bestand durch Übertragung aus historischen Plänen 
in die CAD-Daten übernommen werden. 


Diese Ergänzungen ersetzen keinesfalls notwendige Ver-
messungen, Vor-Ort-Aufnahmen oder Bauwerkserkundun-
gen! 


Diese Elemente sind optisch deutlich von den restlichen 
CAD-Zeichenelementen abzuheben (z. B. durch Farbe, 
Linienart o. ä.) und sind auf speziellen Layern abzulegen 
(siehe Abschnitt 6 – Zeichnungsanforderungen zur Pla-
nerstellung und CAD-Vorgaben Allgemeine Layerstruk-
tur - Layerkennzeichnung). Eine Angabe der Quelle inkl. 
Planersteller, -bezeichnung und -inhalt, sowie mit Erstel-
lungs- bzw. Freigabedatum ist als beschreibender Text in 
der CAD-Datei mitzuführen und darf nicht gelöscht wer-
den. Ein Beispiel kann der Anlage 813.0104A08 entnom-
men werden. 


Oberste Priorität hat hier die Erlangung von Planungssi-
cherheit, weshalb das Verfahren zur Erstellung oder Er-
gänzung von digitalen Bestandsdaten immer mit der 
DB Station&Service AG, I.SBB(2) abzustimmen ist. 


Entsprechende Prozesse sind ebenfalls im PHBau festge-
legt. 


Übernahme von 
Informationen 
aus histori-
schen Plänen 


Kennzeich-
nungspflicht 
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• Fotodokumentationen 


Bei der Erstellung von Fotos ist bei der Auswahl der Bild-
auflösung, der Belichtungszeit und des Bildausschnittes 
darauf zu achten, dass sie dem Betrachter eine ausrei-
chende Detailtiefe des abgebildeten Objektes vermitteln. 


Zur Dokumentation der Fotos in der EIU-Ablagestruktur 
sind die einzelnen Aufnahmen als Verkleinerungen in ein 
Bildverzeichnis einzufügen und als „Bildverzeichnis der 
Fotodokumentation“ zusammen zu fassen. 


Eine Vorlage mit technischen Hinweisen zur Erstellung 
von Fotodokumentationen und Bildverzeichnissen und zur 
Kennzeichnung der Fotodateien wird im Anhang 
813.0104QA04 erläutert und steht auf der Infoplattform 
zum Download bereit. 


Die zur Erstellung von Fotodokumentationen verwendeten 
Original-Einzelfotos stellen aus Gründen der benötigten 
Speichermenge keinen Bestandteil der digitalen Ablage im 
Sinne der EIU-Ablagestruktur dar, müssen aber zur Do-
kumentation auf geeigneten Datenträgern separat an die 
DB Station&Service AG, I.SBB(2) geliefert werden. 


• Bestandserfassungen mittels Laserscanner 


Zur Dokumentation der im Projekt erzeugten Laserscans 
ist pro Laserscanner-Standpunkt ein Abbild des gescann-
ten Bereiches aus der Sicht des Scanners als Verkleine-
rung in ein „Bildverzeichnis Laserscanner-Standpunkte“ 
einzufügen. Dieses wird analog zum Bildverzeichnis Foto-
dokumentation erstellt und in der EIU-Ablagestruktur ab-
gelegt. 


Eine Vorlage mit technischen Hinweisen zur Erstellung 
von Laserscannerstandpunktdokumentationen und zur 
Kennzeichnung der Laserscannerstandpunkte wird im An-
hang 813.0104A05 erläutert und steht auf der Infoplattform 
zum Download bereit. 


Die einzelnen Punktwolken stellen aus Gründen der benö-
tigten Speichermenge keinen Bestandteil der digitalen Ab-
lage im Sinne der EIU-Ablagestruktur dar, müssen aber 


Allgemeine 
technische An-
forderungen 


Kennzeichnung 
Fotodateien  


Originaldaten 
Fotos 


Laserscanner-
Standpunktdo-
kumentation 


Kennzeichnung 
Laserscan 


Originaldaten 
Laserscanner 
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zur Dokumentation auf geeigneten Datenträgern separat 
an die DB Station&Service AG, I.SBB(2) geliefert werden. 


Die Dateien des Laserscanners sind einzeln in den aktuell 
gültigen Dateiformaten (nach Absprache mit I.SBB(2)) zu 
übergeben, mindestens jedoch im Format E57. 


• Festpunktkoordinaten zur Übernahme in die 
Festpunktdatenbank der DB Station&Ser-
vice AG 


Die Erstellung und Berechnung projektspezifischer Fest-
punkte ist den gültigen Leistungsbeschreibungen „Pla-
nungsbegleitende Vermessung/Bestandsdokumentation 
für BIM von Verkehrsstationen, Ingenieurbauwerken, Ge-
bäuden“, ggf. in Zusammenhang mit der Leistungsbe-
schreibung „Planungsbegleitende Vermessung/Bestands-
dokumentation für BIM von Empfangsgebäuden“ der 
DB Station&Service AG zu entnehmen. 


Art und Umfang der Dokumentation der Festpunkte ist vor 
Projektbeginn mit der DB Station&Service AG, I.SBB(2) 
abzustimmen, eine Datenbank mit technischen und inhalt-
lichen Festlegungen zur Übergabe der Festpunkte befin-
det sich derzeit im Aufbau. 


• Modellen nach der BIM-Methodik 


Modelle sind gemäß den „Vorgaben zur Anwendung der 
BIM-Methodik“ (Infoplattform) zu erstellen und digital 
nach den dort spezifizierten Vorgaben zu übergeben. 


5 Kennzeichnungssystem 


Ziele und Anwendung eines einheitlichen Kenn-
zeichnungssystems 


Das Ziel des einheitlichen Kennzeichnungssystems ist es, 
eine eindeutige und strukturierte Zuordnung aller Doku-
mentationen zu den Gebäuden, Anlagen oder Liegen-


Datenformat 
Laserscanner 


Festpunktdaten-
bank 


BIM-Methodik 


Ziel 
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schaften in digitaler Form, in Papierform und als CAD-Plan 
zu erhalten. 


Das Kennzeichnungssystem ist zu jeder Zeit und von allen 
Projektbeteiligten auf alle Neubaumaßnahmen, Um- und 
Erweiterungsbaumaßnahmen, auch bei Mieteraus- und –
umbauten (nur Fälle 2 bis 5 gemäß Leitfaden 
Mieteraus- und –umbauten außerhalb von Projekten) an-
zuwenden. Auch bei der beauftragten Erstellung neuer di-
gitaler Bestandsdokumentationen ist das Kennzeich-
nungssystem in vollem Umfang auf alle Gewerke anzu-
wenden. 


Das Kennzeichnungssystem ist zwingend auf alle Doku-
mente innerhalb der EIU-Ablagestruktur anzuwenden. 
Kennzeichnungen dürfen nicht doppelt vergeben werden. 
Für die korrekte Verwendung des Kennzeichnungssys-
tems sind die Projektbeteiligten selbst verantwortlich. 


Prinzipiell können Ergänzungen zum Kennzeichnungssys-
tem in einem projektspezifischen Anhang definiert werden. 
Diese sind zuvor schriftlich zwischen der Projektleitung 
und DB Station&Service AG, I.SBB(2) festzulegen. 


Sollten an einer Station mehrere Projekte mit unterschied-
lichen Projektnummern, jedoch mit identischen Dokumen-
ten gleichzeitig bearbeitet werden, sind die Dokumente 
trotzdem projektorientiert, d. h. in diesem Fall mehrfach 
abzulegen. Die Projektleitungen haben sich dazu entspre-
chend abzustimmen. Abweichungen zu dieser Regelung 
sind schriftlich zwischen der Projektleitung und der 
DB Station&Service AG, I.SBB(2) zu vereinbaren. 


Zur Bildung der Dokumentbezeichnung (Dateiname) oder 
der Plannummer wird von I.SBB(2) ein Dateinamen-/Plan-
nummerngenerator zur Verfügung gestellt. 


 


Geltungsbereich 


Anwendungsbe-
reich 


Abweichungen 


Dateinamenge-
nerator 
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Dateinamen-/Plannummerngenerator 


 


Eine Erläuterung des Kennzeichnungssystems, dessen 
einzelner Ebenen samt Codierungslisten und der Datei-
namen-/Plannummerngenerator können dem Anhang 
813.0104A06 bzw. der Infoplattform entnommen werden. 


6 Zeichnungsanforderungen zur Planerstel-
lung und CAD-Vorgaben 


Voraussetzung für die Übergabe der digitalen Dokumenta-
tion an die DB Station&Service AG, I.SBB(2) ist die Einhal-
tung eines einheitlichen CAD-Standards. Dieser setzt sich 
aus Definitionen zu Layerstrukturen, Vorgaben für Stiftdi-
cken, Linienarten, Schraffuren, Schriftstilen und Bemaßun-
gen zusammen. Diese Vorgaben beziehen sich auf fachli-
che (zeichentechnische) und CAD-spezifische Anforderun-
gen. 


Die Dokumente sind gemäß der übertragenen Vorgaben 
und Konfigurationen für die digitale Ablage der Projektdo-
kumentation anzufertigen bzw. zu übergeben. Für eine 
Weiterverarbeitung der objektspezifischen Daten wird die 
Übergabe der Abbildungen von Außen- und Freianlagen, 
Gebäuden, Gebäudeteilen bzw. Abschnitten sowie von 
raumbildenden Ausbauten und Technischen Anlagen in 


Ziel 


Anwendung 
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Form von Vektordaten mit den dazugehörigen beschrei-
benden Informationen vorausgesetzt. 


Diese Vorgaben gelten für alle digital abgelegten Pla-
nungs- und Bestandsdokumente sämtlicher Projektbetei-
ligten. 


Im Einzelfall kann in Teilen von diesen Zeichnungsanfor-
derungen abgewichen werden. Diese Abweichungen sind 
im Vorfeld mit der DB Station&Service AG, I.SBB(2) abzu-
stimmen und zu dokumentieren. Sie dürfen erst nach de-
ren Freigabe angewendet werden. 


Die DB Station&Service AG, I.SBB(2) prüft die übergebe-
nen CAD-Dateien formal und morphologisch auf die Ein-
haltung der Festlegungen dieser Technischen Mitteilung 
und gibt diese erst nach erfolgreicher Prüfung frei. Die in-
haltliche und fachliche Prüfung der CAD-Dateien wird 
durch die Verantwortlichen im Projekt durchgeführt. 


Weitere technische, inhaltliche und plangestalterische 
Grundsätze sind den Erläuterungen der Anhänge 
813.0104A07 und 813.0104A08 zu entnehmen. Entspre-
chende Vorlagen, Beispiele, Muster und Tabellen liegen 
auf der Infoplattform zum Download bereit. 


 


7 Übergabe an das Zentralarchiv 


Für die Übergabe der Projektdokumentation (Ordner der 
Papierablage und Datenträger der digitalen Projektdoku-
mentation) bzw. die Übergabe der Mieterbauakte an das 
Zentralarchiv der DB Station&Service AG sind  die Vor-
drucke des Anhang 813.0104A09 von der Infoplattform zu 
verwenden. 


Dieses Übergabeprotokoll ist sowohl vom Ersteller der 
Dokumentation als auch vom Prüfer dieser Dokumentation 
auszufüllen. 


Geltungsbereich 


Abweichungen 


Prüfstelle CAD-
Daten 


Quittierte Über-
gabe 
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Die Projektdokumentation ist wie folgt zu übergeben: 


 
 Original und 


digital 
Kopie 1 Kopie 2 


Planungsakte (P) Zentralarchiv nicht erforderlich nicht erforderlich 


Bauakte Teil I (B) Zentralarchiv BM/Anlagenverantwort-
licher (AM) 


nicht erforderlich 


Bauakte Teil II (B) 
Inbetriebnahmeakte 


Zentralarchiv BM/Anlagenverantwort-
licher (AM) 


Instandhalter (z. B. 
DB Services) 


Kaufmännische Akte Zentralarchiv BM nicht erforderlich 


 
Bei der Übergabe der Mieterbauakte entfällt die Abgabe 
der Kaufmännischen Akte. Die Planungsakte und die Bau-
akte werden im Ordner Bauakte (B) als Mieterbauakte 
vereinigt. Die Angaben der o. a. Tabelle sind entspre-
chend anzuwenden. 


Das Zentralarchiv erhält die Dokumente jeweils in einfa-
cher Ausfertigung als Original - auf Papier inklusive aller 
Unterschriften/Stempel - und in einfacher Ausfertigung in 
digitaler Form. Projektspezifisch erforderliche weitere Aus-
fertigungen der Akten oder Datenträger als zusätzliche 
Kopien sind entsprechend vertraglich zu regeln. 


DB Station&Service AG 
I.SBB(2) - Zentralarchiv 
Bahnhofstraße 77 
02826 Görlitz 
 


Format und An-
zahl der Ausfer-
tigungen 


Ausfertigung 
Mieterbauakte 


Lieferadresse 





		TM-2017-03_Ril8130104.pdf

		* Hinweis: zu den mit * gekennzeichneten Anhängen liegen digitale Anlagen auf der Infoplattform zum Download bereit.

		1 Zweck, Geltungs- und Anwendungsbereich

		2 Allgemeine Festlegungen im Dokumentationsprozess

		3 Grundsätze und Anforderungen an die Ablage von Dokumenten im Sinne der EIU-Ablagestruktur

		- P - die Planungsakte (gelb) umfasst im Wesentlichen die Dokumente zur Bildung von Arbeitsgrundlagen für die Vor-, Entwurfs- und die Genehmigungsplanung.

		- B - die Bauakte (grau) (Teil I und Teil II = Inbetriebnahmeakte) umfasst alle Dokumente der Bauabwicklung, von Ansprechpartnern/beteiligten Firmen über die Ausführungsplanung und bauaufsichtlichen Genehmigungen, bis zur Inbetriebnahme, Bestandsdok...

		- K - die Kaufmännische Akte (hellblau) umfasst alle Kosten-, Finanzierungs-, Vergabe-, Vertrags- und Abrechnungsbezogenen Unterlagen.

		Ablagestruktur







		4 Besonderheiten bei der Dokumentation und Ablage von:

		5 Kennzeichnungssystem

		Dateinamen-/Plannummerngenerator



		6 Zeichnungsanforderungen zur Planerstellung und CAD-Vorgaben

		7 Übergabe an das Zentralarchiv
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Pilottestprotokoll 


Im Pilottestprotokoll wird die erfolgreiche Durchführung 
des CAD-Pilottests dokumentiert.  


Eine digitale Vorlage dieses Dokumentes steht auf der In-
foplattform unter Anhang 813.0104A01 zum Download zur 
Verfügung. 


Pilottestprotokoll 


 
 





		Pilottestprotokoll
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Übergabe der Papierablage 


Alle Projektdokumentationsunterlagen müssen in kopier-
fähiger Form übergeben werden und den Einsatz eines 
Einzelblatt-Einzugsscanners ermöglichen. Die Unterlagen 
dürfen daher weder geheftet, geklammert noch gebunden 
sein. Notwendige Markierungen dürfen nur mit einem 
schwarzen oder roten (kopierfähigen) Stift vorgenommen 
werden. Es sind Einzelordner der Standardbreite 8 cm zu 
verwenden, die nur bis zu ca. 80 % gefüllt sein dürfen. 


Die Archivierung der Papierablage ist konzernintern in der 
LP05-05-A05-I.SBB(2) „Arbeitsanweisung Archivierung 
der Projektdokumentation“ festgelegt. 


Alle Papierdokumente, die nur signiert eine rechtliche Gül-
tigkeit besitzen, sind im Original anstelle der evtl. bereits 
abgelegten unsignierten Ausdrucke im Ordner zur Lang-
zeitarchivierung abzulegen. 


Es ist sicher zu stellen, dass diese Dokumente nach den 
Anforderungen der digitalen Projektablage eingescannt 
und in die jeweilige digitale Version eingepflegt wurden. 


Die zur Freigabe signierten Ausdrucke der Planzeichnun-
gen sind im Original anstelle der evtl. bereits abgelegten 
unsignierten Ausdrucke der Planzeichnungen (mit glei-
chem Planstand) in der Papierdokumentation zur Lang-
zeitarchivierung abzulegen. 


Es ist sicher zu stellen, dass diese Pläne nach den Anfor-
derungen der digitalen Projektablage eingescannt und in 
die jeweilige digitale Version eingepflegt werden. 


Sind vertraglich (je nach Planinhalt und Projektphase) 
mehrere Kopien von Dokumenten vereinbart, so ist das 
Original eindeutig mit dem Schriftzug „Original“ zu kenn-
zeichnen. Um Verwechslungen zu vermeiden sind die Ko-
pien eindeutig mit dem Schriftzug „Kopie“ zu kennzeich-
nen. 


Die Archivierung der Projektdokumentationen im Zen-
tralarchiv der DB Station&Service AG richtet sich konzern-
intern nach der Arbeitsanweisung „Archivierung der Pro-
jektdokumentation“ LP04-05-A05-I.SBB(2). Die Anzahl der 
zu übergebenden Aktenkopien an das Zentralarchiv wird 
jeweils vertraglich vereinbart. 


Für die Papierablage wird zur eindeutigen Unterscheidung 
der drei Aktenkategorien das zuvor beschriebene Farbsys-


Allgemeine An-
forderungen 


Signierte Do-
kumente 


Signierte Plan-
zeichnungen 


Kennzeichnung 
Original/ Kopie 


Archivierung 
Papierform 


Farbsystem EIU-
Ablagestruktur 
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tem verwendet, welches sich bei der Papierablage z. B. 
auf den Ordnerrücken, auf den Datenträgern, sowie bei 
der Farbgestaltung der Trennblätter innerhalb der Papier-
dokumentation wiederfindet. (P = gelb, B = grau, K = hell-
blau). 


Für die Papierablage der Mieterbauakte wird zur eindeuti-
gen Unterscheidung der verbleibenden zwei Aktenkatego-
rien P und B ebenfalls das unter „Farbsystem EIU-
Ablagestruktur“ beschriebene System verwendet. 


Für die Erstellung der Projektdokumentation stehen vor-
gedruckte Registerblätter mit den Hauptkategorien der EI-
U-Ablagestruktur zur Verfügung und sind durch die AN in 
der Druckerei der DB Kommunikationstechnik (online-
Bestellung unter www.dbportal.db.de/DBPortal; Menü-
punkt DIBS) unter dem Titel „Register Bauakte“ zu bestel-
len. 


In der Papierablage werden projekt- und aufgabenspezi-
fisch nur die Registerblätter eingelegt, deren Abschnitte 
mit Dokumenten gefüllt sind. Die Registerblätter leerer Ka-
tegorien sind zu entfernen. 


Für die Erstellung der Projektdokumentation der Mieter-
bauakte stehen ebenfalls vorgedruckte Registerblätter mit 
den Hauptkategorien der reduzierten EIU-Ablagestruktur 
zur Verfügung und sind durch die AN in der Druckerei der 
DB Kommunikationstechnik (online-Bestellung unter 
www.dbportal.db.de/DBPortal; Menüpunkt DIBS) unter 
dem Titel „Register Mieterbauakte“ zu bestellen. 


Auch in der Papierablage der Mieterbauakte werden pro-
jekt- und aufgabenspezifisch nur die Registerblätter einge-
legt, deren Abschnitte mit Dokumenten gefüllt sind. Die 
Registerblätter leerer Kategorien sind zu entfernen. 


In den vorgedruckten Registerblättern werden nur die 
Hauptpunkte der EIU-Ablagestruktur aufgeteilt, die Tren-
nung der Unterpunkte der EIU-Ablagestruktur wird mit far-
big zur Aktenkategorie passenden Trennblättern realisiert. 


Eine u. U. notwendige weitere thematische Trennung in-
nerhalb dieser Struktur (z. B. nach Anlagen oder Bautei-
len) erfolgt ebenfalls durch beschriftete Trennblätter, hier 
jedoch in einer zur Farbgebung der Aktenkategorie unter-
schiedlichen Farbe. 


Farbsystem 
Ablagestruktur 
Mieterbauakte 


Register 


Register Mieter-
bauakte 


Trennblätter 
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Auf den farbig zur Aktenkategorie passenden Trennblät-
tern der Unterpunkte der EIU-Ablagestruktur wird die 
Nummerierung aus dem Kennzeichnungssystem verwen-
det. Hierbei werden die Punkte innerhalb der Hauptkate-
gorie entfernt und nur die letzte Unternummer bekommt 
zur Trennung von der Hauptkategorie einen Punkt hinzu 
gefügt. Zusätzlich wird das Kürzel des Dokumentverfas-
sers (im u  a. Beispiel T201) und die Bezeichnung der Un-
terkategorie von rechts lesbar auf dem Trennblatt angege-
ben. (siehe Abschnitt 5 – Kennzeichnungssystem). 


Register 


 


 
Bei der Mieterbauakte werden in den vorgedruckten Re-
gisterblättern nur die Hauptpunkte der EIU-Ablagestruktur 
unterteilt, auf eine weitere Trennung der Unterpunkte der 
Ablagestruktur mit farbigen Trennblättern kann ggf. ver-
zichtet werden. 


Eine thematische Trennung der jeweiligen Gewerke inner-
halb der Hauptkategorien erfolgt durch entsprechend be-
schriftete Trennblätter. 


Eine Vorlagendatei zur Erstellung der Trennblätter für die 
Papierablage wird auf der Infoplattform im MS-Word-
Format in Anlage 813.0104A02 zur Verfügung gestellt. 


 


Trennblätter 
Mieterbauakte 
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Register Mieterbauakte 


 


 


Für jede Aktenkategorie der Papierablage ist ein eigenes 
Inhaltsverzeichnis anzulegen, welches genau der verwen-
deten EIU-Ablagestruktur entspricht. Dieses wird im Excel-
Format geführt und direkt im Ordner der jeweiligen 
Hauptkategorie (P, B, K) digital abgelegt. Entstehen inner-
halb einer Struktur-Ebene mehrere Ordner, so ist das In-
haltsverzeichnis als Gesamtinhaltsverzeichnis über alle 
Ordner auszuführen, um Dokumente gezielter wieder auf-
finden zu können. Dieses Gesamtinhaltsverzeichnis wird 
ausgedruckt nur einmal im ersten Ordner der jeweiligen 
Aktenkategorie abgelegt. 


Eine Vorlagendatei zur Erstellung eines Inhaltsverzeich-
nisses für die Papierablage wird auf der Infoplattform als 
MS-Excel-Tabelle in Anlage 813.0104A02 zur Verfügung 
gestellt. 


Ordner- Inhalts-
verzeichnis 
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Inhaltsverzeichnis für die Papierablage 


 


Beschreibung der Spalten des Inhaltsverzeichnisses: 


Das Inhaltsverzeichnis wird gemäß den Bezeichnungen 
aus der EIU-Ablagestruktur angelegt. Die Nummerierung 
 entspricht dem System der Ablagestruktur, es werden 
nur die Strukturpunkte aufgelistet, in denen auch Doku-
mente abgelegt sind. Zur besseren Übersicht sind die 
Punkte der Hauptkategorien mit aufzuführen (z. B. B 3.1). 


Unter  wird die Bezeichnung aus der EIU-Ablagestruktur 
übernommen.  


Unter  wird die Ablage des Dokumentes innerhalb eines 
bestimmten Ordners festgelegt.  


Unter  ist der Dokumentverfasser nach dem Kennzeich-
nungssystem (sieheAbschnitt 5 – Kennzeichnungssystem) 
zu vermerken. Hier sind Mehrfachbelegungen durch Do-
kumente unterschiedlicher Verfasser möglich; diese soll-
ten aber mit Trennblättern im Ordner getrennt werden um 
die Übersichtlichkeit zu erhöhen. 


Um einen einheitlichen Aufbau der Papierdokumentation 
schon während des Projektablaufes zu gewährleisten, wird 
für alle Projektbeteiligten eine MS-Excel-Datei als Vorgabe 
für die Ordnerrücken in Anlage 813.0104A02 zur Verfü-
gung gestellt. 


Ordner-Rücken-
beschriftung 
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Hier werden drei Arten von Ordnerrücken unterschieden: 


1. Ordnerrücken zur Aufnahme der vollständigen Pa-
pierdokumentation als Original (also mit original Un-
terschriften/Signaturen) für die spätere Langzeitar-
chivierung im Zentralarchiv durch die Projektlei-
tung/Bauüberwachung 


2. Ordnerrücken für AN als Zwischenablage zur Über-
gabe der Papierdokumentation an die Projektleitung 
nach Beendigung einer Teilleistung - ergänzt durch 
das orangefarbene Dokumentverfasserfeld inkl. einer 
großen schwarzen Kennung „Z“ (Zwischenablage) 
vor dem Dokumentverfassercode. Die Projektleitung 
überführt die Dokumente dieser Zwischenablage in 
die von ihr zu erstellende (Gesamt)-Projektdoku-
mentation zur Langzeitarchivierung und löst diese 
temporäre Übergabe damit auf (Kopien der Projekt-
dokumentation, die als Nachweis zu Abrechnungs-
zwecken benötigt werden, bleiben von der Auflösung 
unberührt). 


3. Ordnerrücken für den AN zur Aufnahme der 
vollständigen Papierdokumentation Mieterbauakten –
 dieser Ordnerrücken wird zur Übergabe an das 
Zentralarchiv mit einem „M“ in der großen schwarzen 
Kennung versehen. 
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Ordnerrücken Zentralarchiv 


 


 Logo DB AG 
 Bahnhofsnummer/Bahnhofsname 
 Projektnummer 
 Technischer Platz aus SAP PM 
 Aktenkategorie (P, B, K) und Inhaltsbeschreibung 


nach EIU-Ablagestruktur mit Farbcode und Angabe 
des Bereiches „von - bis“ 


 Projektbezeichnung 
 Ordnerkennung, Ordner Nr. x/n, Laufzeit des Ordners 


(Anlage bis Abschluss) oder Datum der Überga-
be/Archivierung 


 Leerfeld z. B. für Aussonderungsvermerk, wird von 
I.SBB(2) vergeben - bleibt frei 


 Leerfeld - Barcode, wird bei der Übernahme von 
I.SBB(2) vergeben - bleibt frei 
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Ordnerrücken Teillieferung (Zwischenablage) 


 


 Logo DB AG 
 Bahnhofsnummer/Bahnhofsname 
 Projektnummer 
 Technischer Platz aus SAP PM 
 Aktenkategorie (P, B, K) und Inhaltsbeschreibung 


nach EIU-Ablagestruktur mit Farbcode und Angabe 
des Bereiches „von - bis“ 


 Projektbezeichnung 
 Ordnerkennung, Ordner Nr. x/n, Laufzeit des Ordners 


(Anlage bis Abschluss) oder Datum der Überga-
be/Archivierung 


  Kennzeichnung der Akte als Projektakte eines Pro-
jektbeteiligten mit Angabe des Dokumentenver-
fasserkürzels nach Kennzeichnungssystem und Pro-
jektbeteiligtenliste 
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Ordnerrücken Mieterbauakte 


 


 Logo DB AG 
 Bahnhofsnummer/Bahnhofsname 
 Projektnummer 
 Technischer Platz aus SAP PM (ggf.) 
 Aktenkategorie (Mieterbauakte) nach EIU-


Ablagestruktur mit Farbcode B - grau 
 Projektbezeichnung 
 Ordnerkennung, Ordner Nr. x/n, Laufzeit des Ordners 


(Anlage bis Abschluss) oder Datum der Überga-
be/Archivierung 


  Kennzeichnung der Akte als Mieterbauakte mit An-
gabe des Dokumentenverfasserkürzels nach Kenn-
zeichnungssystem und Projektbeteiligtenliste 


 





		Register

		Register Mieterbauakte

		Inhaltsverzeichnis für die Papierablage

		1. Ordnerrücken zur Aufnahme der vollständigen Papierdokumentation als Original (also mit original Unterschriften/Signaturen) für die spätere Langzeitar-chivierung im Zentralarchiv durch die Projektleitung/Bauüberwachung

		2. Ordnerrücken für AN als Zwischenablage zur Übergabe der Papierdokumentation an die Projektleitung nach Beendigung einer Teilleistung - ergänzt durch das orangefarbene Dokumentverfasserfeld inkl. einer großen schwarzen Kennung „Z“ (Zwischenabla...

		3. Ordnerrücken für den AN zur Aufnahme der vollständigen Papierdokumentation Mieterbauakten – dieser Ordnerrücken wird zur Übergabe an das Zentralarchiv mit einem „M“ in der großen schwarzen Kennung versehen.

		Ordnerrücken Zentralarchiv

		Ordnerrücken Teillieferung (Zwischenablage)

		Ordnerrücken Mieterbauakte
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Übergabe der digitalen Projektdokumentation 


Alle digitalen Unterlagen der Projektdokumentation sind 
gemäß den Vorgaben der TM 2017-03 nach der EIU-
Ablagestruktur abzulegen und in vertraglich vereinbarten 
Abständen an den AG zu übergeben. Grundsätzlich müs-
sen die PDF-Versionen aller Dokumente aus ihren jeweils 
zu ihrer Erstellung genutzten Programmen (zugelassene 
Programme siehe TM 2017-03 Abschnitt 3 „Softwaresys-
tem/Formate“) direkt erzeugt werden, um kompakte Da-
teigrößen und die Möglichkeit zur Volltextrecherche inner-
halb der Dokumente zu gewährleisten. 


Dokumente, die nur in Papierform (z. B. signierte Pläne 
oder Dokumente, s. u.) vorliegen, müssen eingescannt 
und mittels Texterkennung (OCR) in ein recherchefähiges 
Dokument umgewandelt und ebenfalls digital in der EIU-
Ablagestruktur abgelegt werden, so dass die digitale Abla-
ge und die Papierablage inhaltlich immer übereinstimmen. 


Durch die OCR-Bearbeitung darf die Lesbarkeit der einge-
scannten Dokumente keinesfalls verschlechtert werden. 


Bedienungsanleitungen und Herstellerinformationen sind 
direkt beim Hersteller als PDF-Versionen anzufordern und 
so abzulegen, dass auch hier die Volltextrecherche zur 
Verfügung steht. 


Dokumente und Planzeichnungen sind nur dann farbig 
einzuscannen, wenn die Farbe bedeutungstragend zur 
Verdeutlichung des Inhaltes beiträgt. Die Farbtiefe sollte 
8 Bit nicht überschreiten. Auf die farbige Darstellung von 
Unterschriften oder Firmenlogos kann verzichtet werden, 
wenn diese auch in Schwarz-Weiß-Darstellung eindeutig 
identifizierbar sind. 


Für Dokumentseiten reicht i. d. R. eine Auflösung von 
300 dpi (dots per inch, engl. für Punktedichte). 


Planzeichnungen (z. B. Eingabepläne 1:100, als Teil der 
Baugenehmigung mit Genehmigungsstempel und hand-
schriftlichen Auflagen oder Stempeln) sind je nach Detail-
tiefe mit mindestens 300 dpi zu scannen. Es muss eine 
vollständige Les- und Erkennbarkeit aller gescannten Zah-
lenangaben (Maßketten!) und Linien gewährleistet sein. 
Die Auflösung ist ansonsten entsprechend feiner zu wäh-
len. 


Die Farbtiefe ist dem Planinhalt so anzupassen, dass die 
Dateien im Ergebnis nicht größer als 25 MB sind und 
trotzdem alle Farben und Linien eindeutig lesbar sind. In 
der Regel sollte die Farbtiefe 8 Bit nicht überschreiten. Ist 
bei großformatigen Plänen über DIN A0 kein lesbares Er-


Allgemeine An-
forderungen 


Texterkennung/ 
Volltextrecher-
che 


Allgemeine Ein-
stellungen beim 
Scannen 
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gebnis zu erwarten, kann in Ausnahmefällen die Auflösung 
erhöht werden. 


Vor der Übergabe sind alle Projektdokumente, die nur sig-
niert eine rechtliche Gültigkeit besitzen einzuscannen und 
in die digitale Projektablage einzupflegen. Hierzu werden 
die signierten Dokumentseiten (Seiten mit Bemerkungen, 
Unterschriften und Stempelaufdrucken) eingescannt und 
vor der jeweiligen ursprünglichen Seite im Dokument ein-
gefügt (die unsignierte Seite verbleibt also in der Datei). 
Die Anzahl der Seiten im Originaldokument erhöht sich 
damit um die Anzahl der eingescannten und zusätzlich 
eingefügten Signaturseiten und dem Dateinamen wird an-
schließend ein neuer Status zugewiesen (siehe auch Ab-
schnitt 5 - Kennzeichnungssystem, 10. Ebene, Index/Sta-
tus). Die Recherchefunktion innerhalb eines Dokumentes 
muss in vollem Umfang erhalten bleiben. 


Ziel beim Einscannen von Dokumentseiten ist es, die Do-
kumente, in die sie integriert werden müssen, nicht durch 
unnötige Dateigrößen zu überlasten und deren elektroni-
schen Versand weiterhin auch unkomprimiert zu gewähr-
leisten. 


Signierte und damit freigegebene Originale von Plan-
zeichnungen werden für die digitale Ablage neu einge-
scannt und erhalten im Dateinamen gleichermaßen den 
Dokumentstatus für signierte Dokumente (siehe auch Ab-
schnitt 5 -Kennzeichnungssystem, 10. Ebene, Index/Sta-
tus). 


Das Datenträgermedium zur Übergabe der Projektdoku-
mentationsunterlagen in digitaler Form wird zu Beginn des 
Projektes zusammen mit der DB Station&Service AG, 
I.SBB(2) festgelegt. Die übergebenen Dateien sind grund-
sätzlich unkomprimiert auf dem Datenträger abzulegen. 
Die Inhalte der Datenträger sind nach logischen Strukturen 
(z. B. nach der EIU-Ablagestruktur, nach Bauteilen oder 
anlagenorientiert) mittels Verzeichnissen zu untergliedern. 
Hierbei werden nur Verzeichnisse für die Gliederungsebe-
nen angelegt, die auch wirklich mit Dokumenten gefüllt 
sind - die Abgabe von leeren Verzeichnissen ist nicht er-
laubt. 


Die Anzahl der zu übergebenden Datenträgerkopien ist 
vertraglich zu regeln. 


Bei der Abgabe von CD-ROMs/DVDs oder Blu-ray-Discs 
ist die Datenträgerhülle entsprechend nachfolgender Ab-
bildung zu beschriften; eine Vorlage befindet sich auf der 
Infoplattform in Anlage 813.0104A03. Dabei wird auch hier 
unterschieden, ob es sich um eine CD-ROM/DVD bzw. 


Ablage von sig-
nierten Projekt-
dokumenten 


Ablage von sig-
nierten Plan-
zeichnungen 


Datenträger 


Datenträger-
beschriftung 
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Blu-ray-Disc für die Langzeitarchivierung, zum Abschluss 
einer Teilleistung oder um eine Mieterbauakte handelt. 


Der Unterschied in der Gestaltung der Hüllen besteht nur 
in der Darstellung des orangefarbenen Dokumentver-
fasserfeldes inkl. der großen schwarzen Kennung „Z“ 
(Zwischenablage) oder „M“ (Mieterbauakte). Bei der Er-
stellung einer Hülle für die Langzeitarchivierung wird das 
Feld „Z“ komplett gelöscht, inkl. des orangefarbenen Hin-
tergrundes. 


CD Cover vorne Zwischenablage 


 
 Logo DB AG 
 Bahnhofsnummer/Bahnhofsname 
 Projektnummer 
 Technischer Platz aus SAP PM 
 Aktenkategorie (P, B, K) und Inhaltsbeschreibung 


nach EIU-Ablagestruktur mit Farbcode und Angabe 
des Bereiches „von - bis“ 


 Projektbezeichnung 
 Dokumentverfasser 
 CD-Kennung, CD-Nr. x/n 
 Laufzeit (Anlage bis Abschluss) oder Datum der 


Übergabe/Archivierung 
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CD Cover hinten Zwischenablage 


 


 Inhaltsverzeichnis 
 - Hauptkategorien aus EIU 
 Seitenbeschriftung bestehend aus: 
 - Bahnhofsnummer 
 - Bahnhofsname 
 - Projektnummer 
 - Aktenkategorie mit Farbcode (hier gelb für Planung) 
 - evtl. orangefarbenes Dokumentenverfasserfeld 
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CD Cover vorn Mieterbauakte 


 


 Logo DB AG 
 Bahnhofsnummer/Bahnhofsname 
 Projektnummer 
 Technischer Platz aus SAP PM (ggf.) 
 Aktenkategorie (P und B, Mieterbauakte) und Inhalts-


beschreibung nach EIU-Ablagestruktur mit Farbcode 
grau 


 Projektbezeichnung 
 Dokumentverfasser 
 CD-Kennung, CD-Nr. x/n 
 Laufzeit (Anlage bis Abschluss) oder Datum der 


Übergabe/Archivierung 
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CD Cover hinten Mieterbauakte 


 


 Inhaltsverzeichnis 
 - Hauptkategorien aus EIU 
 Seitenbeschriftung bestehend aus: 
 - Bahnhofsnummer 
 - Bahnhofsname 
 - Projektbezeichnung 
 - Aktenkategorie mit Farbcode (grau für Mieterbauak-


te) 
 - orangefarbenes Dokumentverfasserfeld 


 
 





		Übergabe der digitalen Projektdokumentation

		CD Cover vorne Zwischenablage

		CD Cover hinten Zwischenablage

		CD Cover vorn Mieterbauakte

		CD Cover hinten Mieterbauakte
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Erstellung eines Bildverzeichnisses einer Foto-
dokumentation 


Fotodateien erhalten vor der Übergabe an den AG im Da-
teinamen führend eine eindeutige örtliche Zuordnung mit 
angehängter laufender Nummer. 


Die Dateinamen und die daraus resultierende örtliche Zu-
ordnung sind hierbei aus der Codierung der Ebenen 1, 
7a,b und 8 des Kennzeichnungssystems (siehe 
TM 2017-03 Abschnitt 5) zu entwickeln. 


Die anschließend angehängte fünfstellige Bildnummer 
kann zur besseren Gruppierung der Bildfolgen notwendi-
gerweise in zwei Bereiche geteilt werden: 


- in einen einstelligen Nummerierungsbereich (zulässig 
sind die Zeichen 0…9 und A….Z) 


- und in einen einmaligen (nach Möglichkeit fortlaufen-
den) vierstelligen numerischen Bildzähler 


. 


 


Bsp.: 6085_V01_U1_A0001.JPG 


Erläuterung: 


6085 Bahnhofsnummer (1) 


V Verteilerebene (Bauwerk) (7a) 


01 01 (Bauteil) (7b) 


U1 Geschoss (8) 


A Nummerierungsbereich der Bildfolge 


0001 fortlaufender Bildzähler 


 
Die Ebenen und die Nummernkennung sind analog zum 
Kennzeichnungssystem mit Unterstrich (_)zu trennen. 


Kennzeichnung 
der Fotodateien 
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Die Aufnahmestandorte der Fotos sind mit Angabe ihres 
Dateinamens (auch in verkürzter Form möglich) und der 
Angabe der Aufnahmerichtung in einem Fotoübersichts-
plan darzustellen. Ein Muster hierzu kann der Infoplattform 
im Anhang 813.0104A04 entnommen werden. 


 
 


 


Fotoübersichts-
plan 





		- in einen einstelligen Nummerierungsbereich (zulässig sind die Zeichen 0…9 und A….Z)

		- und in einen einmaligen (nach Möglichkeit fortlaufenden) vierstelligen numerischen Bildzähler

		.
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Erstellung eines Bildverzeichnisses einer La-
serscanner-Standpunktdokumentation 


Laserscannerdateien erhalten vor der Übergabe an den 
AG im Dateinamen führend eine eindeutige örtliche Zu-
ordnung mit angehängter laufender Nummer.  


Die Dateinamen und die daraus resultierende örtliche Zu-
ordnung sind hierbei aus der Codierung der Ebenen 1, 
7a,b und 8 des Kennzeichnungssystems (siehe TM 2017-
03 Abschnitt 5) zu entwickeln. 


Die anschließend angehängte sechsstellige Laserscanner-
standpunktnummer wird zur besseren Unterscheidung in 
zwei Bereiche geteilt: 


- in eine zweistellige Kennung für Laserscans (immer 
„LS“) 


- und in einen einmaligen (nach Möglichkeit fortlaufen-
den) vierstelligen numerischen Laserscanner-
Standpunktzähler 


. 


 


Bsp.: 6085_U01_CE_LS0001.FLS 


6085 Bahnhofsnummer 


U unterirdische Personenverkehrsanlage 


01 Bauteil 01 


CE C-Ebene 


LS Kennung Laserscan 


0001 fortlaufender Laserscanner-Standpunktzähler 
 


Die Ebenen und die Nummernkennung sind analog zum 
Kennzeichnungssystem mit einem Unterstrich (_) zu tren-
nen. 


  


Kennzeichnung 
der Laserscan-
nerdateien 
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Die Aufnahmestandorte der Laserscans sind mit Angabe 
ihres Dateinamens (auch in verkürzter Form möglich) in 
einem Übersichtsplan darzustellen. Ein Muster hierzu 
kann dem Beispiel auf der Infoplattform im Anhang 
813.0104A05 entnommen werden. 


 
 


Laserscanner-
Standpunkt-
übersichtsplan 


 





		- in eine zweistellige Kennung für Laserscans (immer „LS“)

		- und in einen einmaligen (nach Möglichkeit fortlaufenden) vierstelligen numerischen Laserscanner-Standpunktzähler

		.
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Kennzeichnungssystem 


Prinzip der Vergabe von Dokumentbezeichnungen 


Im Folgenden wird die Kennzeichnung für die Vergabe von 
Dokumentbezeichnungen und Plannummern erläutert. Sie 
besteht bei der Ablage von digital gespeicherten Dokumen-
ten aus zwölf Ebenen, bei der Vergabe von Plannummern 
aus neun Ebenen (hier entfallen die 1., 2. und 12. Ebene). 
Als Hilfe für die Erzeugung von Datei- oder Plannummern 
wird ein Dateinamengenerator (DNG) zur Verfügung ge-
stellt. Projekte, die mit der Projektkommunikationsplattform 
(PKP) auf Basis von think project! abgewickelt werden, nut-
zen den dort integrierten DNG. 


Die Dokument- bzw. Zeichnungsdateinamen (CAD) begin-
nen in den ersten beiden Ebenen mit einer örtlichen Zuord-
nung über die Bahnhofsnummer und der SAP PM-
Equipment-Nummer. Bei der Vergabe der Plannummer ent-
fallen diese Stellen, da sie an anderer Stelle im Plankopf 
aufgeführt werden. Nach der Ebene zum Dokumentverfas-
ser schließen sich noch weitere Ebenen zum Gewerk nach 
Kostengruppe gemäß Kostenermittlungsbuch KEB Ril 
808.0210, zur Zuordnung innerhalb der EIU-Ablagestruktur, 
zur Dokumentart, zum Bauwerk bzw. zum Bauabschnitt, 
zum Geschoss, eine laufende Plan- oder Dokumentnum-
mer, der Index, ein Dokumentenstatus und das Dateiformat 
an. 


Auszug aus dem Dateinamen-/Plannummerngenerator 
V3.0 


 


Beispiel Kennzeichnungsschlüssel einer CAD-Zeichnungsdatei: 


6085_10390809_A205_301100_B312.006_PGR_U--_CE_0001_-
_V.DWG 


Die Zusammensetzung des Codes innerhalb der Ebenen 
kann der „Codierungsliste“ auf der Infoplattform entnom-
men werden. 


Beschreibung der Kennzeichnungsebenen 


Nachfolgend wird der Inhalt der einzelnen Ebenen inner-
halb der Dokumentbezeichnung beschrieben.  


Stellen, die hierbei nicht eindeutig zugeordnet werden kön-
nen, sind mit Platzhaltern zu belegen. Als Platzhalter ist ein 
Minus (-) zu verwenden. Als Trennung zwischen den Kenn-
zeichnungsebenen wird ein Unterstrich (_) eingefügt. 


Ebenenzuord-
nung 


Inhalt 
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1. Ebene Bahnhofsnummer (Stelle 1 - 4) 


In der 1. Ebene wird die vierstellige Bahnhofsnummer an-
gegeben. Bahnhofsnummern werden in einem Nummerie-
rungsbereich zwischen 0001 und 8999 vergeben. Sie ist zu 
Projektbeginn bei der Projektleitung zu erfragen und jedem 
Dokument zuzuordnen. 


Sollen Dokumente abgelegt werden, die für mehrere Bahn-
höfe gelten (z. B. Wartungsanleitungen für techn. Ausrüs-
tung), sind diese Dokumente mehrfach mit der jeweils gül-
tigen Bahnhofsnummer abzulegen. Grundsätzlich müssen 
alle Dokumente für jeden Bahnhof separat zur Verfügung 
stehen, um eine automatische Verarbeitung in den EDV-
Systemen des AG sicherzustellen. 


Die Vergabe von Platzhaltern (----) oder einer vom o. a. 
Nummerierungsbereich abweichenden Nummer ist nicht 
zulässig. 


2. Ebene SAP PM-Equipment-Nummer (Stelle 6 – 13) 


In der 2. Ebene wird die achtstellige SAP PM–Equipment-
Nr. angegeben. Diese ist im lfd. Projekt bei der Projektlei-
tung zu erfragen. Sollen Dokumente abgelegt werden, die 
für mehrere Equipment-Nr. zutreffen (z .B. Wartungsanlei-
tungen von Aufzügen gleicher Bauweise auf unterschiedli-
chen Bahnsteigen), ist die Ablage der Dateien in Rückspra-
che mit I.SBB(2) festzulegen. Grundsätzlich sollen alle Do-
kumente für jede Equipment-Nr. separat zur Verfügung ste-
hen, um eine automatische Verarbeitung in den EDV-Sys-
temen des AG sicherzustellen. 


Die 2. Ebene bleibt unbelegt, wenn keine eindeutige Zuord-
nung zu einer Equipment-Nr. getroffen werden kann und 
wird in diesem Fall mit acht Minuszeichen (--------) als Platz-
halter gefüllt. 


3. Ebene Dokumentverfasser/Fachgebiet und Firmen-
code (Stelle 15 - 18) 


Die 3. Ebene ist eine Kombination aus dem Fachgebiet des 
Dokumentverfassers und einem Firmencode als lfd. Num-
mer innerhalb des jeweiligen Fachgebietes. Dieser Code 
wird anhand der Projektbeteiligtenliste einmalig von der 
Projektleitung projektspezifisch festgelegt und bleibt wäh-
rend der gesamten Projektlaufzeit bestehen. Beide Werte 
sind zweistellig und ergeben zusammen den vierstelligen 
Code des Dokumentverfassers. Die Zusammensetzung 
des Codes kann der „Codierungsliste“ entnommen werden; 
dort wird im Wesentlichen nach folgenden Dokumentver-
fassern unterschieden: 


1. Ebene 


2. Ebene 


3. Ebene 
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- D - DB-Beteiligte 


- A - Planer/Fachingenieure 


- G - Gutachter 


- B - Behörden 


- S - Schnittstellen mit Dritten1 


- T - Planung Technische Gewerke 


- V - Planung Verkehrsanlagen 


- P - Projektsteuerung/-leitung 


- M - Generalunternehmer 


- F - Facility Management 


- H - Hersteller 


 
Beispiel: 


6085_--------_A205_301100_B312.006_PGR_U--_CE_0001_-_V.DWG 


CAD-Zeichnungsdatei mit Grundriss eines Vermessungsbüros 


 
A = Planer/Fachingenieur 


2 = Vermessungsbüro 


05 = Firmencode (5. an dem Projekt beteiligtes Vermessungsbüro) 


 


4. Ebene Gewerk (Stelle 20 - 25) 


In der 4. Ebene wird das Gewerk gemäß der Kostengliede-
rung aus dem Kostenermittlungsbuch KEB Ril 808.0210 be-
zeichnet. Sie bildet die 1. bis 5. Ebene aus dem KEB ab und 
umfasst einen sechsstelligen Zahlencode, der entspre-
chend der „Codierungsliste“ ausgewählt wird. 


Bei Plänen mit Darstellungen aus mehreren Kostengruppen 
je Plan (übergreifende Pläne), ist nach Rücksprache mit 
I.SBB(2) die Zuordnung zur Hauptkostengruppe des Ge-
werkes (z. B. 3 01 0 0 0) zu treffen. Weiterhin ist je nach 
Größe der Anlage zu entscheiden, ob alle Anlagenkompo-
nenten einer Hauptanlage unter einer einheitlichen Haupt-
kostengruppe zusammengefasst werden oder ob alle Anla-
gen getrennt voneinander unter verschiedenen Kosten-
gruppen dokumentiert werden. 


                                                           


1 Unterlagen Fachgebiet S: Schnittstellen mit Spartenträgern, regionalen 
Verkehrsbetrieben, Messegesellschaften o. ä. 


4. Ebene 
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Hierbei sind ebenfalls die Festlegungen der Richtlinie 
813.04 „Anlagentechnik“ zur Kennzeichnung gebäudetech-
nischer Anlagen zu beachten. 


Beispiel: 


6085_--------_A205_301100_B312.006_PGR_U--_CE_0001_-_V.DWG 


301100 – Inhalt Hochbauwerk (nach KEB) 


 


5. Ebene Zuordnung EIU-Ablagestruktur (Stelle 27 - 
34) 


In dieser Ebene wird die Zuordnung zur EIU-Ablagestruktur 
über einen achtstelligen Code geregelt. Diese Zuordnung 
ist für jedes abgelegte Dokument selbstständig vom Pro-
jektbeteiligten zu treffen. Die Zuordnung erfolgt entspre-
chend der „Codierungsliste“. 


Beispiel: 


6085_--------_A205_301100_B312.006_PGR_U--_CE_0001_-_V.DWG 


Bauakte B 3.1.2/6 Grundrisse 


Für die Ablage von Dokumenten für eine Mieterbauakte ist 
im DNG der Schalter in Ebene 5 auf „Ja“ zu setzen. Hier-
durch wird die „Codierungsliste“ auf die für die Mieterbau-
akte gültigen Zuordnungspunkte zur EIU-Ablagestruktur 
stark reduziert. 


Für alle sonstigen Fälle ist dieser Schalter auf „Nein“ zu set-
zen 


 


Schalter für die EIU-Ablage einer Mieterbauakte 


 


 
6. Ebene Dokumentart (Stelle 36 - 38) 


In dieser Ebene wird über einen dreistelligen Code be-
schrieben, um welche Art von Dokument es sich handelt. 
Hierbei wird nach folgenden Kategorien unterschieden, 
welche als Kürzel an Stelle 36 abgebildet werden. 


 
- A - Aufgabenstellung/Ausschreibung 


- D - Dokumentation 


- K - Kosten 


- M - BIM-Modelle 


5. Ebene 


6. Ebene 
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- O - Projektorganisation  


- P - Plandokumente 


- S - Schriftverkehr/Korrespondenz 


- T - Termine 


- V - Verträge 


Beispiel: 


6085_--------_A205_301100_B312.006_PGR_U--_CE_0001_-_V.DWG 


P = Plandokument 


GR = Grundriss 


 
7. Ebene Bauwerk, Bauabschnitt (Stelle 40 - 42) 


In dieser Ebene wird über einen dreistelligen Code be-
schrieben, um welche Art von Bauwerk es sich beispiels-
weise innerhalb eines Bahnhofes (z. B. Empfangsgebäude) 
handelt und ob sich dieses Bauwerk noch weiter in Bauab-
schnitte bzw. Bauteile unterteilt. 


Die Stelle 40 beschreibt über einen einstelligen Code das 
dargestellte Gebiet oder das dargestellte Bauwerk. 


Beispiel: 


6085_--------_A205_301100_B312.006_PGR_U--_CE_0001_-_V.DWG 


Bauwerkszuordnung - U - unterirdische Personenverkehrsanlage 


Ist das Bauwerk in einzelne Bauabschnitte gegliedert, kann 
ein Dokument/ein Plan in diesem Bauabschnitt über die 
Stellen 41 und 42 zugeordnet werden. Die Bauabschnitts-
benennung kann numerisch oder alphanumerisch erfolgen. 


Beispiel: 


6085_--------_A205_301100_B312.006_PGR_U--_CE_0001_-_V.DWG 


Bauteile der unterirdischen Personenverkehrsanlage - hier keine Unter-
teilung in Bauteile vorhanden, Datei gilt für die gesamte unterirdische 
Personenverkehrsanlage 


Die 7. Ebene bleibt bei der Bezeichnung in der Dokument-
ablage unbelegt, wenn keine eindeutige Bauwerkszuord-
nung getroffen werden kann und wird in diesem Fall mit drei 
Minuszeichen (---) als Platzhalter gefüllt. 


 
8. Ebene Geschoss/Ebene/Ansicht (Stelle 44 - 45) 


In dieser Ebene wird über einen zweistelligen Code be-
schrieben, ob es sich um einen Plan mit horizontaler oder 
vertikaler Darstellung des Bauwerkes handelt. Bei Grund-
rissdarstellungen (horizontale Darstellung) steht an dieser 
Stelle die Geschossbezeichnung, bei Schnitten (vertikale 
Darstellung) die Schnittbezeichnung (z. B. CC) und bei An-
sichten (ebenfalls vertikale Projektion) die Himmelsrichtung 


7. Ebene 


8. Ebene 
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aus der man die Ansicht betrachtet (z. B. Ansicht von Wes-
ten = Westseite eines Gebäudes). 
Beispiel Grundriss: 


6085_--------_A205_301100_B312.006_PGR_U--_CE_0001_-_V.DWG 


CE - C-Ebene 


Beispiel Schnitt: 


6085_--------_A205_301100_B312.006_PSN_U--_CC_0001_-_V.DWG 


bei Schnitten hier z. B. CC, bei Ansichten z. B. W- 


Die 8. Ebene bleibt bei der Bezeichnung in der Dokument-
ablage unbelegt, wenn keine eindeutige Geschosszuord-
nung festgelegt werden kann, z. B. weil mehrere Darstel-
lungen (auch unterschiedlicher Ausrichtung) enthalten sind. 
Die Stellen werden dann mit zwei Minuszeichen (--) als 
Platzhalter gefüllt. 


 
9. Ebene Variante/lfd. Plan- bzw. Dokumentennummer 


(Stelle 47 - 50) 


Die 9. Ebene setzt sich in den einzelnen Phasen des Pro-
jektablaufes unterschiedlich zusammen. An Stelle 47 kann 
während der Vorplanung ein Zähler zur Variantenunter-
scheidung ausgewählt werden. Dieser wird mit Großbuch-
staben bezeichnet. Die Stellen 48 – 50 stehen zur Differen-
zierung der Plandarstellung über mehrere Planausschnitte 
bzw. Blätter (Blattschnitt) oder als Zähler für Dokumente zur 
Verfügung und werden numerisch über eine lfd. Nummer 
dargestellt. Die lfd. Plan-/Dokumentennummer ist abhängig 
vom Entwurfsverfasser und wird fortlaufend von ihm verge-
ben. 


Nach der Variantenentscheidung wird die Stelle 47 zur lfd. 
Nummerierung der Pläne und Dokumente hinzugenom-
men. Hierzu stehen dort jetzt die Zahlen 0 – 9 als Tausen-
derzahlen zur Verfügung. 


Beispiel Variante A: 


6085_--------_A101_301100_P111.000_AST_B--_--_A001_-_B.PDF 


Beispiel Plannummer: 


6085_--------_A205_301100_B312.006_PGR_U--_CE_0001_-_V.DWG  


6085_--------_A205_301100_B312.006_PSN_U--_AA_0001_-_V.DWG 


 
10. Ebene Index (Stelle 52) 


Die Bezeichnung dieser Ebene beschreibt, ob das vorlie-
gende Dokument bzw. der Plan geändert wurde und somit 
mehrfach vorliegen kann. 


9. Ebene 


10. Ebene 
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Der Index ist ein alphanumerischer Zähler für die Anzahl 
der Änderungen, beginnend mit „a“ für die 1. Änderung und 
wird mit kleinen Buchstaben aufsteigend gekennzeichnet. 


Beispiel: 


6085_--------_A205_301100_B312.006_PGR_U--_CE_0001_c_V.DWG 


3. Änderung 


 


11. Ebene Status (Stelle 54) 


Ein Dokument kann in einem Projekt zwei verschiedene 
Statusphasen durchlaufen in denen es von autorisierten 
Personen geprüft und durch diese Prüfung in eine neue 
Statusphase übernommen wird: 


• Bearbeitungsphase (Status B, V) 


• Freigabephase (Status F, S und G) 


Dieser Prozess reicht von den verschiedenen Planungs- 
und Genehmigungsphasen über die Bauphase bis hin zum 
Übergang des Dokumentes in das Betriebs- und Langzeit-
archiv. 


Der aktuelle Status, in dem sich ein Dokument befindet, 
kann in der 11. Ebene mit einem Code für den Dokument-
status (Großbuchstaben) abgebildet werden. 


Die Vergabe dieser Codierung orientiert sich an der 
PAS 1192-2.2013 (Specification for information manage-
ment for the capital/delivery phase of construction projects 
using building information modelling). 


Folgende Statuscodierungen stehen während der Bearbei-
tung zur Verfügung: 


B Arbeits-/Bearbeitungsstand (Work in Progress) 


Dieser Status wird für Dokumente verwendet, die sich in 
Bearbeitung befinden. Diese Dokumente enthalten mög-
licherweise noch ungesicherte Informationen, werden je-
doch gespeichert, um sie anderen Projektbeteiligten für ihre 
Tätigkeit im Projekt zur Verfügung zu stellen. 


Dies können beispielsweise auch digitale Scans, Berichte 
oder andere Quelleninformationen sein, die durch ihren In-
halt zu einer größeren Informationsdichte im Projekt beitra-
gen. 


Beispiel: 


6085_--------_A205_301100_P211.003_PGR_U--_CE_0001_-_B.DWG 


 


11. Ebene 


Bearbeitungs-
phase 
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V Vorabzug (Shared) 


Der Status „V“ ist zu verwenden, wenn Dokumente anderen 
Nutzern in einem definierten Bearbeitungsstand zur Verfü-
gung gestellt werden sollen. 


Der Bearbeitungsstand dieser Dokumente entspricht inhalt-
lich dem angestrebten Endergebnis schon zu einem hohen 
Prozentsatz, kleinere Änderungen sind jedoch noch mög-
lich. 


Die enthaltenen Informationen sind zum Teilen freigegeben 
und können als Referenz zur eigenen Aktivitätsentwicklung 
verwendet werden. Hierzu gehören sowohl Pläne und Kon-
struktionen, als auch Spezifikationen, Handbücher, Visuali-
sierungen, 3D-Modelle o. ä. beschreibende Dokumente. 


Wird hierbei ein bestehendes Dokument mit dem Status „B“ 
in den Status „V“ erhoben, beginnt die Indexcodierung 
(10. Ebene) wieder neu („-“ – kein Index). 


Beispiel:  


6085_--------_A205_301100_P211.003_PGR_U--_CE_0001_c_B.DWG 


6085_--------_A205_301100_P211.003_PGR_U--_CE_0001_-_V.DWG 


In der Freigabepase (Published) stehen drei gleichwertige 
Statuscodierungen zur Verfügung, deren Differenzierung 
auf die Art der Freigabe hinweist. 


Alle (eingescannten) Originaldokumente mit den folgenden 
Statuscodierungen „F“, „S“ und „G“ sind der elektronischen 
Langzeitarchivierung zuzuführen. 


Alle Originale der Dokumente mit den Statuscodierungen 
„F“, „S“ und „G“ sind dem Zentralarchiv auf Papier zuzufüh-
ren. 


F Freigabe 


Dokumente, deren Inhalt am Ende eines Prüfprozesses von 
einer autorisierten Person (bspw. durch einen Fachplaner) 
freigegeben wurden, werden mit dem Status „F“ gekenn-
zeichnet. 


Wird hierbei ein bestehendes Dokument mit dem Status „B“ 
oder „V“ in den Status „F“ erhoben, beginnt auch die In-
dexcodierung (10. Ebene) wieder neu („-“ – kein Index). 


Beispiel:  


6085_--------_A205_301100_P211.003_PGR_U--_CE_0001_d_V.DWG 


6085_--------_A205_301100_P211.003_PGR_U--_CE_0001_-_F.DWG 


 


Freigabephase 
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S Signierte Dokumente (Published) 


Der Status „S“ wird für Dokumente verwendet, deren Gül-
tigkeit erst mit einer oder mehreren Unterschriften durch au-
torisierte Personen (bspw. Prüfsachverständige, Fachkom-
missionen) erreicht wird. 


Bestehende Dokumente, die aus dem Status „F“ in den Sta-
tus „S“ erhoben werden behalten in der 10. Ebene ihren In-
dex aus der Freigabe, um den direkten Zusammenhang 
zwischen den Dokumenten zu belegen. 


Beispiel:  


6085_--------_A205_301100_P211.003_PGR_U--_CE_0001_d_F.DWG 


6085_--------_A205_301100_P211.003_PGR_U--_CE_0001_d_S.DWG 


 


G behördlich genehmigt 


Alle „hoheitlichen“ Dokumente, die Bestandteil eines be-
hördlichen Genehmigungsprozesses (bspw. beim EBA o-
der einer Landesbehörde) waren und im Ergebnis durch ei-
nen positiven Bescheid rechtsgültig wurden, werden mit 
dem Status „G“ gekennzeichnet. Die Genehmigung muss 
durch Stempel und/oder Unterschriften auf dem Dokument 
ersichtlich sein. 


Bestehende Dokumente, die aus dem Status „F“ in den Sta-
tus „G“ erhoben werden behalten in der 10. Ebene ihren In-
dex aus der Freigabe, um den direkten Zusammenhang 
zwischen den Dokumenten zu belegen. 


Beispiel: 


6085_--------_A205_301100_P211.003_PGR_U--_CE_0001_d_F.DWG 


6085_--------_A205_301100_P211.003_PGR_U--_CE_0001_d_G.DWG 
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12. Ebene Dateiformat (Stelle 56 - 59) 


Die Bezeichnung dieser Ebene beschreibt, in welchem Da-
teiformat das Dokument abgelegt wurde (Datei-Extension). 
Hierbei gelten die unter Softwaresysteme festgelegten Soft-
wareprodukte als erzeugende Medien. Nur daraus nativ 
entstandene Dateiformate können hier ausgewählt werden. 
Hierbei ist zu beachten, dass die EIU-Ablagestruktur bei 
Planzeichnungen grundsätzlich zu der Ablage von PDF-Do-
kumenten stets auch eine Übergabe der CAD-Zeichnungs-
dateien und BIM-Modelle im jeweiligen Originalformat vor-
sieht. 


Beispiel: 


Name CAD-Datei aus AutoCAD: 


6085_--------_A205_301100_B312.006_PGR_U--_CE_0001_-_B.DWG 


Plannummer: 


A205_301100_B312.006_PGR_U--_CE_0001_a_F 


Plotfile zu o. g. Plannummer: 


6085_--------_A205_301100_B312.006_PGR_U--_CE_0001_a_F.PDF 


 


Vergabe von Plannummern 


Bei der Vergabe von Plannummern wird auf die Angabe der 
örtlichen Zuordnung des Planes verzichtet, da beide Anga-
ben (Bahnhofsnummer, Equipment-Nr.) an anderer Stelle 
im Plankopf schon angegeben werden. 


Im Dateinamengenerator wird während der Erzeugung des 
Dokument-/Zeichnungsdateinamen gleichzeitig eine Be-
zeichnung für die Plannummer erzeugt und kann direkt von 
dort entnommen werden. 


Auszug aus dem Dateinamen-/Plannummerngenerator 
V3.0 


 


Vergabe des CAD-Zeichnungsdateinamens 


Die Bezeichnung der CAD-Zeichnungsdatei entspricht von 
der 3. bis zur 8. Ebene der Plannummer. Die lfd. Nummer 
in der 9. Ebene wird je nach Planungsphase nur dann num-
meriert, wenn mehrere Zeichnungsdateien pro Bauteil und 


12. Ebene 


Plannummer 


CAD-Zeich-
nungsdatei-
name 
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Geschoss mit gleichem Darstellungsinhalt und gleichem 
Darstellungsbereich vorhanden sind, sonst wird sie mit Mi-
nuszeichen aufgefüllt. In der 10. Ebene wird eine Ände-
rungskennung (Index) und in der 11. Ebene ein Dokumen-
tenstatus geführt. 


Entwicklung des CAD-Zeichnungsdateinamens anhand 
eines Beispiels 


1. Es liegt eine CAD-Zeichnungsdatei im DWG-Format 
vor, im Papierbereich ist ein Blattschnitt mit 2 Blät-
tern angelegt. 
 
6085_12345678_A205_301100_B312.006_PGR_U--_CE_----_-
_B.DWG  
 
Inhalt Papierbereich: Grundriss CE - Blatt 0001 
 Grundriss CE - Blatt 0002 


2. Nach Änderung des Blattes 0001 ergibt sich 
folgende CAD-Zeichnungsdateibenennung: 
 
6085_12345678_A205_301100_B312.006_PGR_U--_CE_----
_a_B.DWG 
 
Inhalt Papierbereich: Grundriss CE - Blatt 0001 - Index a 
 Grundriss CE - Blatt 0002 - ohne Änderung 


Die DWG-Datei wurde einmal geändert. Blatt 0001 
wurde mit dem Index „a“ neu ausgegeben. Damit 
ändert sich der Status der CAD-Zeichnungsdatei 
ebenfalls aufsteigend un einen Zähler auf den Index 
a. 


3. Nach Änderung des Blattes 0002 ergibt sich folgen-
de CAD-Zeichnungsdateibenennung: 
 
6085_12345678_A205_301100_B312.006_PGR_U--_CE_----
_b_B.DWG 
 
Inhalt Papierbereich: Grundriss CE - Blatt 0001 - Index a 
 Grundriss CE - Blatt 0002 - Index a 


Die DWG-Datei wurde also ein zweites Mal geändert, 
Blatt 0002 wurde mit Index „a“ neu ausgegeben, 
Blatt 0001 bleibt unverändert. Der Status der CAD-
Zeichnungsdatei ändert sich ebenfalls aufsteigend 
um einen Zähler auf Index b. 


4. Nach erneuter Änderung des Blattes 0001 ergibt 
sich folgende CAD-Zeichnungsdateibenennung: 
 
6085_12345678_A205_301100_B312.006_PGR_U--_CE_----
_c_B.DWG 
 
Inhalt Papierbereich: Grundriss CE - Blatt 0001 - Index b 







 


 


 


 


TM 2017_03_Anhang06 


I.SBB(2) 
  Seite 12 


 


 Grundriss CE - Blatt 0002 - Index a 


Das Beispiel soll verdeutlichen, dass der Index der 
CAD-Zeichnungsdatei nicht identisch ist mit dem In-
dex der daraus erzeugten Pläne. 


 
Vergabe von Dokumentdateinamen 


Dateinamen, die an Informationsblätter, Anleitungen oder 
andere Dokumente vergeben werden, sind ebenfalls nach 
der oben beschriebenen Kennzeichnungssystematik zu bil-
den. Sie erhalten ihre Zuordnung über die 6. Ebene „Doku-
mentart“. Die Zuordnung der 7. und 8. Ebene ist dabei opti-
onal. Die 9. Ebene wird wie vorgesehen mit einer lfd. Nr. 
versehen. Die 10. und 11. Ebene werden i. d. R. mit (-) als 
Platzhalter aufgefüllt. 


Auszug aus dem Dateinamen-/Plannummerngenerator 


 


Beispiel: 6085_10194692_H001_406100_B71.002--_DDB_---_--
_0001_-.PDF 


 Bedienungsanleitung zu einer techn. Anlage der KG 406100 
nach Kostenermittlungsbuch KEB Ril 808.0210 


Umsetzung des Kennzeichnungssystems bei 
technischen Anlagen 


In der Richtlinie 813.04 „Anlagentechnik“ ist der Aufbau des 
Kennzeichnungssystems für gebäudetechnische Anlagen 
verbindlich festgelegt und soll hier nur informativ erwähnt 
werden. 


Kennzeichnungssystem 


 


Definitionsbeispiel aus der Richtlinie 813.04 


Kennzeichnungsschlüssel einer gebäudetechnischen Anlage, definiert 
bis zum Datenpunkt: 


Beispiel: 6085 461 01 001 AA 001 A30 


 


Dokumentdatei-
name 


Bezeichnung 
bei TA 





		Auszug aus dem Dateinamen-/Plannummerngenerator V3.0

		- D - DB-Beteiligte

		- A - Planer/Fachingenieure

		- G - Gutachter

		- B - Behörden

		- S - Schnittstellen mit Dritten0F

		- T - Planung Technische Gewerke

		- V - Planung Verkehrsanlagen

		- P - Projektsteuerung/-leitung

		- M - Generalunternehmer

		- F - Facility Management

		- H - Hersteller

		Schalter für die EIU-Ablage einer Mieterbauakte



		- A - Aufgabenstellung/Ausschreibung

		- D - Dokumentation

		- K - Kosten

		- M - BIM-Modelle

		- O - Projektorganisation

		- P - Plandokumente

		- S - Schriftverkehr/Korrespondenz

		- T - Termine

		- V - Verträge

		Beispiel:

		Auszug aus dem Dateinamen-/Plannummerngenerator V3.0



		1. Es liegt eine CAD-Zeichnungsdatei im DWG-Format vor, im Papierbereich ist ein Blattschnitt mit 2 Blättern angelegt.  6085_12345678_A205_301100_B312.006_PGR_U--_CE_----_-_B.DWG   Inhalt Papierbereich: Grundriss CE - Blatt 0001  Grundriss CE - Blatt...

		2. Nach Änderung des Blattes 0001 ergibt sich folgende CAD-Zeichnungsdateibenennung:  6085_12345678_A205_301100_B312.006_PGR_U--_CE_----_a_B.DWG  Inhalt Papierbereich: Grundriss CE - Blatt 0001 - Index a  Grundriss CE - Blatt 0002 - ohne Änderung

		Die DWG-Datei wurde einmal geändert. Blatt 0001 wurde mit dem Index „a“ neu ausgegeben. Damit ändert sich der Status der CAD-Zeichnungsdatei ebenfalls aufsteigend un einen Zähler auf den Index a.

		3. Nach Änderung des Blattes 0002 ergibt sich folgende CAD-Zeichnungsdateibenennung:  6085_12345678_A205_301100_B312.006_PGR_U--_CE_----_b_B.DWG  Inhalt Papierbereich: Grundriss CE - Blatt 0001 - Index a  Grundriss CE - Blatt 0002 - Index a

		4. Nach erneuter Änderung des Blattes 0001 ergibt sich folgende CAD-Zeichnungsdateibenennung:  6085_12345678_A205_301100_B312.006_PGR_U--_CE_----_c_B.DWG  Inhalt Papierbereich: Grundriss CE - Blatt 0001 - Index b  Grundriss CE - Blatt 0002 - Index a

		Auszug aus dem Dateinamen-/Plannummerngenerator

		Kennzeichnungssystem
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CAD-Vorgaben 


Allgemeine Anforderungen 


Die DB Station&Service AG, I.SBB(2) benutzt die Software 
AutoCAD des Herstellers Autodesk als CAD-System. Ge-
lieferte CAD-Daten sind zwingend in nativem AutoCAD-
Format (*.dwg) zu liefern. Benutzt der AN kein AutoCAD 
im Arbeitsprozess, ist er vor Abgabe seiner CAD-Daten 
verpflichtet, diese in AutoCAD einzulesen und dort so zu 
formatieren, dass alle Festlegungen dieser Technischen 
Mitteilung und aller mit geltenden vertraglichen Vereinba-
rungen eingehalten werden. Diese Vorgaben werden be-
reits im CAD-Pilottest geprüft. Alle Leistungen, die sich da-
raus ergeben, dass der AN kein AutoCAD benutzt sind 
Bestandteil seiner Beauftragung und werden nicht separat 
vergütet. 


CAD-Dateien aus Projekten die nach der BIM-Methodik 
bearbeitet werden sind nach den dort geltenden „Vorga-
ben zur Anwendung der BIM-Methodik“ zu erstellen. Die 
jeweils aktuellen Vorgaben hierzu sind auf der Infoplatt-
form hinterlegt. 


Das Verwenden eigener auftragnehmerseitiger CAD-
Standards ist nur für die interne Bearbeitung erlaubt. Mit 
Übergabe der Daten an die DB Station&Service AG, 
I.SBB(2) müssen die Anforderungen des AG umgesetzt 
sein. Da während des gesamten Planungsvorganges suk-
zessive Daten nach vertraglich vereinbarten Regeln an 
den AG übergeben werden, wird das Verwenden eigener 
CAD-Standards jedoch ausdrücklich nicht empfohlen. 


Der AG übernimmt insbesondere auch keinerlei CAD-
Koordination zwischen den Projektbeteiligten im Doku-
mentationsprozess. 


Die qualitativen Anforderungen an die Zeichnungsdarstel-
lung richten sich nach den allgemein gültigen und den ge-
werkespezifischen Richtlinien (z. B. DIN 1356). 


Über die Infoplattform wird eine Prototypdatei gemäß den 
CAD-Vorgaben des AG in digitaler Form zur Verfügung 
gestellt. Diese Standardvorgaben des AG müssen als Pro-
jektstandard bzw. als Vorlage verwendet werden. 


Zur Darstellung im verwendeten CAD-System sind die ak-
tuell gültigen Normen und Standards zur Umsetzung von 


CAD-Datenfor-
mat/Pilottest 


BIM-Methodik 


CAD-Standards 


Darstellungs-
qualität/Darstel-
lungsinhalt 


Vorlagen-
dateien 


Normen 
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technischen Zeichnungen in ihrer jeweils gültigen Version 
anzuwenden. 


Verbindlich sind weiterhin die folgenden fachlichen Vorga-
ben für die zeichnerische Gestaltung von Plänen: 


Normen/Vorschriften Titel Inhalt 


DIN EN ISO 128 (alle für 
das Bauwesen relevanten 
Teile) 


Technische Zeichnungen Grundlagen der Darstel-
lung etc. 


DIN 406-10 Technische Zeichnungen Maßeintragungen 


DIN 824 Technische Zeichnungen Faltung auf Ablageformat 


DIN 1301-1 Einheiten Einheitennamen, Einhei-
tenzeichen 


DIN 1356 Teil 1, 6 Bauzeichnungen Grundregeln, Objektpla-
nung etc. 


DIN 1986  Verlauf der Grundleitungen 


DIN EN ISO 3098 – Teil 5 Technische Produktdoku-
mentation – Schrift 


CAD-Schrift des lateini-
schen Alphabets inkl. Zif-
fern und Zeichen 


DIN EN ISO 4157 Bezeichnungssysteme Anforderungen an Be-
zeichnungssysteme 
(Raumnutzung) 


DIN ISO 5455 Technische Zeichnungen Maßstäbe 


DIN EN ISO 5457 
(ehem. DIN 823) 


Technische Produktdoku-
mentation 


Formate/Gestaltung von 
Zeichnungsvordrucken im 
Bauwesen 


DIN ISO 7518 Zeichnungen im Bauwesen Darstellung, Abriss und 
Wiederaufbau 


ISO 2594 Building Drawings Projection methods 
 


Für die Darstellung innerhalb von Plänen der Bauleitpla-
nung gelten die jeweiligen Vorschriften des Bundes und 
der Länder (z. B. Baunutzungsverordnung - BauNVO 
(bundesweit), Planzeichenverordnung - PlanZV (länder-
spezifisch)). Die Vorschriften zur Darstellung von Anlagen 
der Technischen Ausrüstung sind den fachspezifisch gel-
tenden DIN-Normen zu entnehmen. 


Vorgaben für 
öffentl.-rechtl. 
Eintragungen 
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Hinweis: 


Eine umfangreiche, praxisgerechte Zusammenfassung 
fachspezifischer technischer Normen bietet auch das 
Fachbuch „Neufert - Bauentwurfslehre“ aus dem Springer-
Verlag. Dieses wird regelmäßig an die aktuell gültigen 
technischen Normen angepasst. 


Die fachlichen Vorgaben zur Erstellung von vermessungs-
technischen Lage- und Gebäudebestandsplänen werden 
in den entsprechenden Leistungsbeschreibungen zur Er-
stellung von Bestandsdokumentationen geregelt und sind 
Vertragsbestandteil bei der Beauftragung von Bestands-
dokumentationsleistungen. Diese Leistungsbeschreibun-
gen enthalten verfahrenstechnische Regelungen für die 
Durchführung vermessungstechnischer Leistungen und 
deren Umsetzung in Bestandspläne. Sie enthalten Aussa-
gen zur Verwendung eines einheitlichen Bezugssystems 
(DB_REF, projektspezifisches Festpunktfeld) und Festle-
gungen zu Darstellungsinhalt und -tiefe. 


Vorgaben zur Plangestaltung und Planerstellung 


Bei der Erstellung der Planunterlagen sind die genormten 
Blattgrößen nach DIN EN ISO 5457 einzuhalten. Das vor-
gegebene Verhältnis von Zeichnungsbreite zu Zeich-
nungshöhe von 1:√2 kann bei stark vom Standardmaß 
abweichenden Darstellungen variiert werden, wobei 
grundsätzlich die nächstgrößeren Längenmaße zu wählen 
sind (n x 18,5 cm). In der Höhe können aufbauend auf 
DIN  A4-Hochformat auch halbe Blatthöhen von DIN A4 
angesetzt werden (siehe Abbildung unter Planlayout, 
Plangestaltung). 


Alle Pläne sind projektübergreifend mit einem einheitli-
chem Planlayout einzurichten, d. h. Planausschnitte sind 
über alle Geschosse möglichst jeweils gleich zu wählen, 
aufzuteilen und darzustellen (Abweichungen bei wech-
selnden Darstellungsausdehnungen sind möglich). Pläne 
sollten jeweils einheitliche Papierformate haben. 


Im rechten Planabschnitt ist der Plankopf des AG mit In-
dexfeld, der Übersichtsplan, die Legende und alle weiteren 
erforderlichen Informationen angeordnet. Wenn kein aus-
reichender Platz vorhanden ist, kann z. B. die Legende im 
nächstgelegenen Faltfeld links neben dem Plankopf einge-
fügt werden. Die Darstellung der Bestandteile Plankopf, 
Indexfeld und Legende ist in DIN 824 geregelt und ist 
grundsätzlich so anzuwenden. 


Vorgaben zur 
Dokumentation 
von Bestands-
vermessungen 


Papierformate 


Planlayout/ 
Plangestaltung 
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Plankopf 


 


Beispiel Blattaufteilung A=, Anordnung von Plankopf, In-
dex und Legende 


Zur einheitlichen Gestaltung der Planunterlagen für alle 
Gewerke wird über die Infoplattform DB Station&Service, 
I.SBB(1) ein Plankopf inkl. Indexfeld zur Verfügung ge-
stellt. Dieser Plankopf darf nicht verändert werden, eine 
Ausfüllhilfe wird von der DB Station&Service AG, I.SBB(1) 
mitgeliefert. 


Für die Maßstäbe DIN A3 bzw. DIN A4 kann auch ein ver-
einfachter Plankopf zur Verwendung für Besprechungs-
grundlagen zur Verfügung gestellt werden. Dieser Plan-
kopf ist jedoch nicht für die Verwendung auf genehmi-
gungsrelevanten Unterlagen zugelassen! Er erfüllt aus-
schließlich den Zweck der eindeutigen und grafisch-
einheitlichen Zuordnung eines Dokumentes zu einem be-
stimmten Projekt. 


Ein Lage- bzw. Übersichtsplan der Liegenschaft oder des 
Gebäudes ist bei umfangreichen Gebäuden und bei meh-
reren Blättern pro Darstellung in jeden Plan innerhalb des 
Plankopfes zu integrieren. In allen Grundrisszeichnungen 
ist ein Nordpfeil darzustellen. 


Darzustellen sind die wichtigsten objektbezogenen Infor-
mationen, wie z. B.: 


- spezifische Bezeichnungen (Bauteil-Nummerierun-
gen) 


- evtl. übergeordnete Einteilungen (Achsen), wenn sie 
die Lesbarkeit der Übersicht nicht nachteilig beein-
flussen 


- Kennzeichnung des in der Zeichnung dargestellten 
Bereiches (Blattschnitt) 


- die öffentliche Erschließung bzw. sonstige verkehrs-
technische Anbindung (auch für Fußgänger) 


Übersichtsplan  
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- bei Schnitten die Lage und Bezeichnung des Schnit-
tes 


- bei Ansichten die Lage und Bezeichnung der Ansicht 


Die Größe des Übersichtsplanes ist dem auf der Zeich-
nung zur Verfügung stehenden Platz im Plankopf anzu-
passen. Es darf nur die Kontur mit den wesentlichen Ge-
bäudekanten oder Flächenfüllungen dargestellt werden. 
Auf den Modellbereich referenzierte Ausschnitte sind hier 
nicht erlaubt. Es ist möglichst immer der gleiche Über-
sichtsplan in einheitlicher Größe zu verwenden. 


Die Darstellung der Legende innerhalb des Planrahmens 
entspricht dem vorgegebenen Planlayout aus der DIN 824 
(siehe Abbildung im Abschnitt „Planlayout/Plangestalt-
ung“). Für alle Zeichnungen eines Bauvorhabens ist the-
matisch mit einheitlichen Legenden zu arbeiten, die dem 
jeweiligen Planungsstand angepasst werden. 


Die Planlegende der Basispläne (z. B. Architektenplan) ist 
auf den Gewerkeplänen nicht darzustellen und wird an 
gleicher Stelle durch die gewerkespezifische Planlegende 
ersetzt. 


Alle verwendeten Symbole sind mit eindeutiger Erläute-
rung nach Gewerken sortiert entsprechend den geltenden 
DIN-Vorschriften des jeweiligen Gewerkes darzustellen. 


Bei der Erstellung der Papierpläne und Plotdateien aus 
der AutoCAD-Datei werden Dateien im PDF-Format mit 
Plotfaktor 1:1 erzeugt. Eine Übersicht (Planliste) der er-
stellten Papierpläne und Plotdateien ist sukzessive digital 
zu führen und in der EIU-Ablagestruktur abzulegen. Bei 
der Erzeugung der PDF-Dateien ist auf eine bildschirmge-
rechte Orientierung der Pläne zu achten. Die Pläne sind 
so gedreht abzuspeichern, dass die Schrift entweder von 
links nach rechts oder von unten bzw. rechts lesbar ist und 
sich der Plankopf in aller Regel unten rechts am Bild-
schirm befindet. 


Ausgedruckte Pläne sind DIN-gerecht zu falten und auf 
dem Heftstreifen am linken Planrand ist eine Verstärkung 
mittels eines durchgängigen Plastikheftstreifens in A4-
Größe anzubringen, der ein schadfreies, wiederholtes Ein- 
und Ausheften des Planes aus dem Ordner ermöglicht. 
Das Faltformat des Planes (DIN A4) darf sich durch das 
Aufbringen dieses Streifens ausdrücklich nicht verändern, 
wahlweise kann der gesamte Heftrand abgeschnitten und 


Legende 


Planerstellung/ 
PDF  


Papierausdru-
cke 
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durch einen Plastikheftstreifen in entsprechender Breite 
ersetzt werden. 


CAD-spezifische Vorgaben 


Alle Gebäude, Anlagen und Liegenschaften sind im Mo-
dellbereich des CAD-Systems AutoCAD im Maßstab 1:1 
lagegerecht darzustellen. 


Im Modellbereich wird blattschnittlos gezeichnet. Eine 
Trennung der Zeichenelemente am Blattschnitt ist aus-
drücklich untersagt, da sonst wichtige Verknüpfungen 
(z. B. geschlossene Flächenpolygone) für nachgelagerte 
Systeme oder die GIS-Anbindung verloren gehen. 


Folgende Zeichnungseinheiten sind in den CAD-Dateien 
festzulegen: 


Planzeichnungen TA: 1 Zeicheneinheit = 1 mm (ein 
physikalischer Millimeter) 


Architektenpläne: 1 Zeicheneinheit = 1 mm (ein 
physikalischer Millimeter) 


Außenanlagen, Lagepläne: 1 Zeicheneinheit = 1 m (ein 
physikalischer Meter) 


Bei der Eingabe der geometrischen Bezüge im CAD-
System ist darauf zu achten, dass geometrisch „sauber“ 
gearbeitet wird, d. h. Linien müssen eindeutig verschnitten 
und getrimmt sein. Dies ist u. a. Voraussetzung für das 
später daraus entstehende Flächenmanagement und ist 
Teil der Qualitätsprüfung. 


Als Papierbereich wird allgemein eine Zusammenstellung 
von Plänen aus dem Modellbereich in AutoCAD bezeich-
net. Das Planlayout mit Planrahmen und Plankopf, Index-
feld, Legende und den nötigen Ansichtsfenstern (Planaus-
schnitte) wird im Papierbereich eingerichtet. 


Eine Zeichnungseinheit im Papierbereich entspricht 1 mm 
des gezeichneten Planes (Maßstab 1:1). 


Über den Maßstab des Ansichtsfenster innerhalb des 
Planrahmens wird der Maßstab des Darstellungsbereiches 
aus dem Modellbereich (z. B.: M 1:50, 1:100, 1:500) ein-
gestellt. 


Lässt sich der Planausschnitt auf Grund seiner Größe 
nicht maßstäblich in einem genormten bzw. handlichen 
Papierformat darstellen, so ist dieser in mehrere Ansichts-
fenster im Papierbereich aufzuteilen (Blattschnitt). Dabei 


Modellbereich 


Papierbereich 
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wird zu jedem Ansichtsfenster ein eigenes Planlayout an-
gelegt. Ist die Aufteilung des Blattschnittes im Übersichts-
plan des Plankopfes nicht eindeutig darstellbar, ist zusätz-
lich ein Gesamtübersichtsplan in einem geeigneten Maß-
stab herzustellen, dessen Blattgröße nicht größer als 
DIN A0 sein darf. 


Werden Planlayouts in unterschiedlichen Maßstäben aus 
einem Modellbereich erzeugt, sind diese auf mehrere Lay-
outregister aufzuteilen und diese entsprechend eindeutig 
zu benennen. 


Auszug AutoCad 


 


Die Aufteilung der Planlayouts ist vor Beginn der Arbeiten 
projektspezifisch mit dem AG abzustimmen. 


Bei allen Planzeichnungen von Bestandsdokumentationen 
(z.B. Lageplänen, Gebäudeplänen)ist im Vorfeld mit der 
DB Station&Service AG, I.SBB(2)  abzustimmen, welches 
Bezugskoordinatensystem innerhalb der CAD-
Zeichnungen zu verwenden ist (DB_REF oder ein projekt-
spezifisches Koordinatensystem).  


Sind Daten aus vorangegangenen Projekten vorhanden, 
so sind die darin dargestellten Objekte (z. B. Gebäudekon-
turen) vor Erstellung der Bestandsdokumentation zu über-
prüfen und ggf. in Abstimmung mit der DB Station&Servi-
ce AG, I.SBB(2) an den aktuellen Stand anzupassen. 


Alle weiteren bauwerksbezogenen (relativen) Koordinaten, 
auch die anderer Gebäudeteile, sind projektübergreifend 
eindeutig mit dem gleichen Koordinatenursprung in Bezug 
zu setzen und einheitlich auf alle Ebenen der Bauwerke 
anzuwenden. Die Festlegung des Koordinatenbezuges gilt 
sinngemäß auch für alle Ansichten und Schnitte. 


Liegen noch keine stationsbezogenen Festpunktfelder vor, 
kann in Absprache mit der DB Station&Service AG, 
I.SBB(2) ein lokaler Lage- und Höhenbezug festgelegt 
werden. Der Koordinatenursprung (z.B. X,Y = 0,0) wird 
dabei üblicherweise in der linken unteren Gebäudeecke 
festgelegt. Er ist durch einen Kreis mit Angabe der 0-
Richtung eindeutig zu kennzeichnen und in jeder Datei 
einzufügen. Die X-Richtung des Koordinatensystems ist 


Koordinatensys-
teme 


Projektspezifi-
sches lokales 
Koordinatensys-
tem 
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dabei möglichst parallel zum Gebäude, zum Bahnsteig 
oder zum längsten dargestellten Objekt auszurichten. 


Beispiel der Bezeichnung des Koordinatenursprungs 


 


Wird ein lokaler Höhenbezug angenommen, so ist die La-
ge des Bezugspunktes ± 0.00 so zu legen, dass ein späte-
rer Höhenanschluss an ein amtliches Höhensystem ein-
deutig und fehlerfrei erfolgen kann (z. B. OK FFB Ein-
gangshalle im Bereich des Haupteinganges). Dieser ist 
ebenfalls eindeutig im Plan darzustellen und entsprechend 
zu beschriften. 


Angabe des lokalen Höhenbezuges 


 


Zur einheitlichen CAD-Bearbeitung und als Grundlage zur 
Zusammenführung von CAD-Dateien verschiedener Ge-
werke ist die aktuelle Vorgabe zur CAD-
Layerkennzeichnung gemäß Anhang 813.0104A07 auf der 
Infoplattform DB Station&Service, I.SBB(2) zu verwenden. 


Festlegungen zur Geometrie und Konstruktion in 
der CAD-Zeichnung 


Alle Grundrisse der Baukonstruktion werden in 2D bzw. in 
vorheriger Absprache mit der DB Station&Service AG, 
I.SBB(2) in „vereinfachtem 3D“ erstellt. Abweichungen zu 
dieser Regelung treten in Kraft, wenn die Erstellung von 
Modellen nach der BIM-Methodik vereinbart wurde. Der 
Umfang und die Ausführung (Maßstab) werden projekt-
spezifisch jeweils vor Projektbeginn festgelegt.  


Allgemeine Lay-
erstruktur/Lay-
erkennzeich-
nung 
Darstellung 
Grundrisse 
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Ansichten und Schnitte sind grundsätzlich zweidimensio-
nal darzustellen. Dabei ist darauf zu achten, dass die Au-
ßenwände übereinander liegender Geschosse in geschnit-
tener Darstellung kongruent aneinander anschließen und 
ein Bezugspunkt zum Grundriss in der Datei angegeben 
wird. 


Die im Grundriss beschrifteten Höhenangaben müssen mit 
den Schnitt-  und Ansichtsdarstellungen übereinstimmen. 
Bei der Dokumentation von Bauwerken müssen alle Ab-
messungen planübergreifend exakt übereinstimmen (z. B. 
müssen Fensteröffnungen in der Ansicht ebenso wie im 
Grundriss maßidentisch abgegriffen werden können). 


Das ist ein wichtiger Teil der Qualitätskontrolle und muss 
vor Abgabe der Daten durch den AN abgeglichen und kon-
trolliert werden. 


Verformungsgetreue Bestandsdokumentationen sind nur 
nach ausdrücklicher Aufforderung anzufertigen. In der Re-
gel werden bei der baulichen Bestandsdokumentation 
normalisierte, nach Möglichkeit orthogonale Darstellungen 
erzeugt, deren maximale Abweichungen zur messtech-
nisch dokumentierten Realität innerhalb der durch die 
DIN 18202 festgelegten jeweiligen Maßtoleranzen im 
Hochbau liegen. 


Die Darstellung von Flächen (Schraffuren, Muster, Flä-
chenfüllungen) ist thematisch an den jeweiligen Darstel-
lungsinhalt anzupassen. Es sind nur metrische und asso-
ziative Schraffuren zulässig. Für die Ausgestaltung der 
Schraffuren gelten die Festlegungen der DIN 1356. 


Die Zuordnung von Plotfarben, Linienarten und Linienstär-
ken zu einzelnen Zeichnungselementen, d.h. abweichend 
zu den jeweiligen „VONLAYER“-Voreinstellungen  ist aus-
drücklich nicht zulässig. 


Die Differenzierung von unterschiedlichen Linienarten und 
Linienstärken erfolgt über die Layerkennzeichnung und 
somit über die Layersteuerung. 


Die Linienstärke wird beim Plotten über die Stiftzuordnung 
geregelt und kann der Plotkonfigurationsdatei (.ctb) ent-
nommen werden. In der Layersteuerung werden keine 
global für den Layer geltenden Linienstärken eingestellt. 


Der Wert für die „VORGABE“ der Linienstärke ist auf 0.18 
festzulegen. 


Darstellung An-
sichten/ Schnit-
te 


Darstellungs-
treue 


Schraffuren/ 
Muster/ Flä-
chenfüllungen 


Objekteigen-
schaften 


Linienarten/ 
Linienstärken 
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Layereigenschaften-Manager 


 


Auszug aus dem Layereigenschaften_manager im Auto-
CAD Farbzuordnung/Stiftzuordnung 


Die Differenzierung von verschiedenen Farben erfolgt über 
die Layerkennzeichnung und somit über die Layersteue-
rung. 


Die Druckfarbe und Stärke der Objekte wird beim Plotten 
über die Stiftzuordnung in der Plotkonfigurationsdatei 
(.ctb) geregelt. 


Die Definition der Plotkonfigurationsdateien (.ctb) wird von 
der DB Station&Service AG, I.SBB(2) vorgegeben. Ände-
rungen an diesen Festlegungen sind nur nach vorheriger 
schriftlicher Abstimmung zugelassen. Wurde die Plotkonfi-
gurationsdatei in Abstimmung geändert, ist diese bei der 
Übergabe mit zu liefern. 


Die Bemaßung und Beschriftung des Planinhaltes, der Le-
gende und die textlichen Darstellungen müssen nach den 
dafür geltenden Zeichennormen (DIN ISO 128/ DIN EN 
ISO 3098-5) erfolgen. Die Einheitennamen und Einheiten-
zeichen sind entsprechend der DIN 1301-1 anzuwenden. 
Die Beschriftung ist so anzuordnen, dass sie im erzeugten 
Plan von links nach rechts und vom unteren bzw. rechten 
Blattrand aus lesbar ist. 


Es ist pro Layer nur eine Schriftgröße zulässig. Die Diffe-
renzierung von verschiedenen Schriftgrößen erfolgt über 
die Layerkennzeichnung. 


Die Strichstärke der Schriftobjekte wird beim Plotten über 
die Stiftzuordnung in der Plotkonfigurationsdatei (.ctb) ge-
regelt und ist proportional zur Schriftgröße festzulegen. 


Maße sind unter Berücksichtigung der geltenden Normen 
und Vorschriften darzustellen. Es ist auf eine assoziative 
Bemaßung zu achten. Die Darstellungstiefe entspricht den 
Anforderungen an eine Bemaßung, die sich aus dem Dar-
stellungsmaßstab nach der DIN 406-10 ergeben. Für die 
Anordnung von Bemaßungen gelten die gleichen Regeln 


CTB-Datei 


Schriftsatz/ 
Schriftfont 


Bemaßungen 
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wie für die Beschriftung: sie sind so stets anzuordnen, 
dass sie vom unteren und vom rechten Blattrand aus les-
bar sind. 


Für die geometrische Darstellung von Ausstattungsobjek-
ten sind standardisierte Symbolkataloge für normgerechte 
Abbildungen, z. B. in den Bereichen Architektur, Elektro-
technik und Haustechnik zu verwenden. 


Eigene Blöcke müssen so definiert sein, dass sie beim 
Einfügen keine eigenen, nicht der Layerkennzeichnung 
entsprechenden Layer mitbringen. 


In sich geschachtelte Blöcke (Blöcke in Blöcken) sind nicht 
zulässig. 


Blöcke werden auf dem Layer eingefügt, zu dem sie the-
matisch gehören und dürfen nicht aufgelöst werden. Bei 
Blöcken mit Attributen ist bei der Erzeugung auf die richti-
ge Layerzuordnung der Attribute gemäß Layerkennzeich-
nung zu achten. 


Die Darstellung eigener Blöcke als Symbole ist in der Le-
gende anzugeben und zu erläutern. 


Referenzierte Daten aus externen Dateien sind vor Über-
gabe der digitalen Dokumentation in die Zeichnung einzu-
fügen und dort als Block vorzuhalten (z. B. Grundriss des 
Architekten). Referenzen von nicht geladenen Dateien 
sind zu löschen, wenn sie nicht als Bestandteil der Zeich-
nung weiter gegeben werden sollen. 


Die Layer sind vor Abgabe so zu bereinigen, dass aus-
schließlich Layer übergeben werden, die zur Darstellung 
des Planinhaltes beitragen. Es dürfen keine gefrorenen 
Layer oder sonstige nicht benötigten Layer übergeben 
werden (Layer mit temporären Konstruktionslinien oder zur 
Konstruktion verwendeten Messpunkten). Die Modelldaten 
auf den Layern müssen bearbeitbar sein (mit Ausnahme 
der referenzierten Daten, z. B. der Grundrissdaten des Ar-
chitekten, die als xref gebunden wurden). 


Auf dem Layer „0“ darf nicht gezeichnet werden. Alle dort 
ggf. enthaltenen Zeichnungselemente sind vor Abgabe 
durch den AN zu entfernen. 


Vor der Abgabe sind die Zeichnungsdateien von allen 
nicht zur Darstellung benötigten Elementen zu bereinigen. 


Beim Datenexport über die Funktion „etransmit“ (ACAD-
Version 2010 ff.) können verschiedene der zuvor be-


Blöcke 


Referenzierte 
Dateien 


Datenqualität/ 
Bereinigung 


Datenexport mit 
etransmit 
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schriebenen Vorgaben über die Übertragungseinrichtung 
abgedeckt werden. 


Hierbei sind mindestens folgende Einstellungen zu treffen: 


- die AutoCad-Plotterkonfigurationsdatei wird übermit-
telt 


- Externe Referenzen werden eingefügt, nicht gebun-
den 


- Zeichnungen werden beim Export bereinigt 


Die Einstellungen aus der Funktion „Optionen einbezie-
hen“ sind optional je nach Zeichnungsinhalt zu wählen. 


Flächennachweis/Raumdefinitionen 


In den Zeichnungen sind für jeden Raum nur die wichtigsten 
Informationen mittels Raumstempel einzutragen. Die Struktur 
und die Inhalte werden in Zusammenarbeit mit dem AG vor 
Baubeginn definiert. Vorhandene Nummerierungssysteme sind 
nach vorheriger Absprache weiter zu führen, um die Überein-
stimmung zwischen dem Bestandsplan, der Raumdatenbank 
und dem Türschild vor Ort zu gewährleisten. Dabei darf jede 
Raumnummer pro Empfangsgebäude nur einmal vergeben 
werden. 


Raumdefinitionen (Raumpolygone) sind immer als ge-
schlossene Polylinie auf dem dafür vorgesehenen Layer 
abzubilden. Die Raumgeometrie ist grundsätzlich nach 
den Regeln der DIN 277 auszuwerten. Projektspezifisch 
kann darüber hinaus vereinbart werden, bei Wohneinhei-
ten Raumpolygone nach der Wohnflächenverordnung 
(WoFlV) und bei gewerblich genutzten Flächen nach den 
Mietflächen-Richtlinien der Gesellschaft für Immobilien-
wirtschaftliche Forschung e. V. (gif) zu hinterlegen, um die 
entsprechenden Flächenberechnungen nachweisen zu 
können. 


Inhalt Raumpo-
lygone 


Raumnummern-
system 
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Raumdefinitionen sind auf Basis der Raumbuchdaten 
nach folgender Nomenklatur zu bezeichnen: 


Raumdefinition 


 


Beispiel: 


E.EG.001 - Raumbezeichnung für einen Raum ohne 
Raumzone 


E.EG.001.01 - Raumbezeichnung für eine Raumzone 


 
Räume, die sich in vertikaler Richtung im Gebäude fort-
setzen (z. B. Treppenhäuser oder Schächte etc.) erhalten 
durch alle Stockwerke hindurch die gleiche Kennung an 
der dritten Stelle der Nomenklatur. 


 


Raumdefinition für Vertikalbeziehungen 


 


Für die Darstellung dieser Raumbuchdaten wird ein 
Raumstempel in der CAD-Zeichnung hinterlegt. Dieser 
Raumstempel ist als Block mit Attributen zu erstellen. Ein 
entsprechendes Beispiel für Maßstab 1:100 kann dem An-
hang 813.0104A08 entnommen werden. Dieses Beispiel 
ist für den Maßstab 1:50 und ggf. den projektspezifischen 
Vereinbarungen zum Inhalt und der Detaillierung des 


Raumstempel 
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Raumstempels anzupassen und muss vor Verwendung 
mit I.SBB(2) abgestimmt werden. Um keine Informationen 
zu verlieren sind in kleineren Maßstäben ggf. unsichtbare 
Attribute zu verwenden. 


Die Inhalte sind in folgenden Formaten anzugeben: 


- Raum-Nummer: siehe Nomenklatur in obiger 
Abbildung 


- Raum-Bezeichnung: Text 


- Fläche Format: ##.## m² z. B. 20.15 m² 


Der Raumstempel ist innerhalb des Raumes abzulegen. 
Ist dies aus Gründen der Übersichtlichkeit (z. B. bei sehr 
kleinen Räumen) nicht möglich, kann der Raumstempel 
auch außerhalb der Gebäudedarstellung eingefügt wer-
den. In diesem Fall muss der eindeutige Bezug zwischen 
Raum und Raumstempel herstellbar sein (Verbindung mit-
tels Führungslinie). 


Wenn die Erfassung alphanumerischer Informationen da-
tenbankgestützt erfolgt, ist die Beschriftung der Räume 
aus den Datenbankinformationen zu erzeugen. Dies erfor-
dert eine Verknüpfung zwischen geometrischen und al-
phanumerischen Informationen und wird zusätzlich ver-
einbart. 


Beispiel zur Ergänzung von Bestandsinformatio-
nen aus historischen Planunterlagen 


Im Zuge der Erhebung des baulichen Bestandes kann es 
in Ausnahmefällen (z. B. Bereich nicht zugänglich) 
zweckmäßig sein, einzelne und begrenzte Abschnitte aus 
vorliegenden („historischen“) und ungeprüften Planunter-
lagen in die CAD-Bestandspläne zu übernehmen. Hierzu 
ist nach folgendem Beispiel zu verfahren: 


Ablage von zu-
sätzlichen-
Rauminformati-
onen 
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. 


 


Ausschnitt aus einem Plandokument mit einem fehlenden 
Raum. In diesem Beispiel war Raum KG.018 während der 
Vermessung vor Ort nicht zugänglich. 


. 


 


Historische (veraltete) Planunterlage. Der in der oberen 
Abbildung fehlende Raum ist rot markiert. 
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. 


 


Der fehlende Raum wird nach Maßangaben konstruiert, 
bzw. nach der Einpassung des Planes in die CAD-Datei 
digitalisiert. 


. 


 


- Im Plandokument erhält der Raum KG.018 einen 
Vermerk, die Raumnummer wird mit dem Zusatz: 
N.Z. (nicht zugänglich) versehen. 


- Der Raum erhält keine Vermaßung, da nicht gemes-
sen wurde. 
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- Die übernommenen Teilbereiche (z. B. Schächte, 
Bereiche hinter Vorwandinstallationen) werden the-
matisch sortiert auf separate Layer gelegt. Zusätz-
lich wird der betroffene Bereich mit einer Solid-
Schraffur auf einem Schraffurlayer markiert. 


. 


 


- In der Zeichnungsdatei wird im nicht geplotteten Be-
reich eine Bemerkung ergänzt, aus der ersichtlich 
ist, aus welchem Plan Ergänzungen übernommen 
wurden. 


- Werden Informationen aus mehreren Plänen über-
nommen, können zur Verdeutlichung mehrere Layer 
angelegt werden. 


 





		Plankopf

		- spezifische Bezeichnungen (Bauteil-Nummerierungen)

		- evtl. übergeordnete Einteilungen (Achsen), wenn sie die Lesbarkeit der Übersicht nicht nachteilig beeinflussen

		- Kennzeichnung des in der Zeichnung dargestellten Bereiches (Blattschnitt)

		- die öffentliche Erschließung bzw. sonstige verkehrstechnische Anbindung (auch für Fußgänger)

		- bei Schnitten die Lage und Bezeichnung des Schnittes

		- bei Ansichten die Lage und Bezeichnung der Ansicht

		Auszug AutoCad

		Beispiel der Bezeichnung des Koordinatenursprungs

		Angabe des lokalen Höhenbezuges

		Layereigenschaften-Manager



		- die AutoCad-Plotterkonfigurationsdatei wird übermittelt

		- Externe Referenzen werden eingefügt, nicht gebunden

		- Zeichnungen werden beim Export bereinigt

		Raumdefinition

		Raumdefinition für Vertikalbeziehungen



		- Raum-Nummer: siehe Nomenklatur in obiger Abbildung

		- Raum-Bezeichnung: Text

		- Fläche Format: ##.## m² z. B. 20.15 m²

		.

		.

		.

		.



		- Im Plandokument erhält der Raum KG.018 einen Vermerk, die Raumnummer wird mit dem Zusatz: N.Z. (nicht zugänglich) versehen.

		- Der Raum erhält keine Vermaßung, da nicht gemessen wurde.

		- Die übernommenen Teilbereiche (z. B. Schächte, Bereiche hinter Vorwandinstallationen) werden thematisch sortiert auf separate Layer gelegt. Zusätzlich wird der betroffene Bereich mit einer Solid-Schraffur auf einem Schraffurlayer markiert.

		.



		- In der Zeichnungsdatei wird im nicht geplotteten Bereich eine Bemerkung ergänzt, aus der ersichtlich ist, aus welchem Plan Ergänzungen übernommen wurden.

		- Werden Informationen aus mehreren Plänen übernommen, können zur Verdeutlichung mehrere Layer angelegt werden.
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Übergabe an das Zentralarchiv 


Zur Übergabe der Projektdokumentation bzw. der Mieter-
bauakte an das Zentralarchiv stehen unterschiedliche 
Übergabeprotokolle zur Verfügung und sind abgestimmt 
auf die Projektaufgabe anzuwenden. 


Protokoll Mieterbauakte 
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Protokoll Projektdokumentation 


 


 
 





		Protokoll Mieterbauakte

		Protokoll Projektdokumentation





